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Die Frage, wie sich die Flächenneuinanspruchnahme wirksam 
begrenzen lässt, bewegt die politische Debatte in Bayern seit 
dem Volksbegehren „Betonflut eindämmen“ wieder besonders 
stark. Obwohl das Volksbegehren vom Bayerischen Verfassungs-
gericht als unzulässig gestoppt wurde, bestimmt das so genann-
te „5-Hektar-Ziel“ weiterhin die fachöffentliche Diskussion. Die 
Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme auf möglichst 
unter 5 ha pro Tag leitet sich aus der Deutschen Nachhaltigkeits- 
strategie ab, die eine Reduktion des Flächenverbrauchs in 
Deutschland auf unter 30 ha zunächst bis 2020 - und nun bis 
2030 - anstrebt und beschreibt in etwa den Anteil, der auf den 
Freistaat fallen würde. Nicht zuletzt durch das erfolgreiche 
Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ist deutlich, dass ein sorgsa-
mer Umgang mit Freiflächen und deren Nutzungen auch vor dem 
Hintergrund der Sicherung der Artenvielfalt auf große Zustim-
mung bei der Bevölkerung stößt. 

Das „5-Hektar-Ziel“ hat folglich Eingang in den Koalitionsvertrag 
vom 5. November 2018 der CSU und der Freien Wähler gefunden. 
Dort heißt es: „Auch in Bayern wollen wir sorgsamer mit der Flä-
che umgehen. Wir werden daher in Bayern eine Richtgröße für 
den Flächenverbrauch (Siedlungs- und Verkehrsfläche) von 5 ha  
pro Tag im Landesplanungsgesetz anstreben. Dazu werden wir 
gemeinsam mit den Kommunen wirkungsvolle Steuerungsinst-
rumente entwickeln.“ 

Parallel dazu haben zahlreiche Experten in den verschiedenen 
Fachakademien und Verbänden an Konzepten gearbeitet, wie 
eine Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme wirksam um-
gesetzt werden kann. Die Schwerpunktsetzungen sind dabei 
durchaus unterschiedlich. Das Positionspapier der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (ARL 2018 – unter maß-
geblicher Beteiligung von Miosga) betont die Notwendigkeit der 
Einbettung einer verbindlichen Vorgabe von Kontingenten zur 

Flächenneuinanspruchnahme in eine landesplanerische und 
strukturpolitische Gesamtstrategie. Der bayerische Gemeinde-
tag sieht in der Mobilisierung von Innenentwicklungspotenzialen 
einen wesentlichen Hebel, mit dem Kommunen den Flächenver-
brauch reduzieren und zugleich Spielräume zur Verwirklichung 
eigener Entwicklungsvorstellungen im Rahmen von Selbstver-
waltung und Planungshoheit erhalten können (Bayerischer Ge-
meindetag 2018). Aus den Reihen der Bayerischen Akademie 
Ländlicher Raum (ALR) wurde von unserem langjährigen Mitglied 
und ehemaligen Bundestagsabgeordneten der CSU Josef Göppel 
(Göppel 2018) ein Vorschlag eingebracht, wie das 5-Hektar-Ziel 
rechnerisch auf die einzelnen Größenklassen der Kommunen he-
runter gebrochen werden kann. Mit dieser Frage beschäftigt sich 
auch die Initiative „Das bessere LEP“, an der neben den Fach- 
akademien ALR, ARL, DASL, auch die Architekten- und die Inge-
nieurskammer sowie zahlreiche andere Verbände beteiligt sind. 
In den letzten Wochen wurde auch versucht, die verschiedenen 
Ansätze zu integrieren (zunächst „Synthesepapiers“ von Göppel 
und Miosga, später das „Eckpunktepapier“ der Initiative „Das  
bessere LEP für Bayern“). Eine wesentliche Gemeinsamkeit ist, 
dass ein Herunterbrechen des 5-Hektar-Ziels auf die Gemein-
den als unabdingbar gesehen wird – sei es als instruktive und 
überprüfbare Richtwerte oder als verbindliche Kontingente. 
Verbindliche Vorgaben und Begrenzungen werden allerdings von 
den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Hinweis auf das 
Kommunale Selbstverwaltungsrecht als Einschränkung der Pla-
nungshoheit strikt abgelehnt.

In einer Fachtagung am 26. Juli 2019 in München haben wir diese 
Konzepte und Ansätze der interessierten Fachöffentlichkeit vor-
stellen, diskutieren und kritisch prüfen können. Die vorliegende 
Publikation bietet Interessierten nun die Gelegenheit zu einer 
gründlichen Nachlese.

DIE AKADEMIE LÄDT  
ZUR DISKUSSION

Manfred Miosga
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DIE NEUINANSPRUCHNAHME VON FLÄCHEN IN BAYERN
Die genaue Betrachtung der Flächenneuinanspruchnahme in 
Bayern ist zunächst nicht so einfach wie gewünscht. Zum einen 
gab es in den Jahren 2012/13 eine Umstellung der Erhebungs- 
systematik, die einerseits zu einer statistischen Verringerung der 
Darstellung der Flächenneuinanspruchnahme führt und ander-
seits eine kontinuierliche Betrachtung und Analyse über einen  
längeren Zeitraum erschwert. Zum anderen gab es in den letzten 

Jahren relativ wenige amtliche Veröffentlichungen und Analysen 
zum Thema. Auffällig ist jedoch die anhaltende „Seitwärtsbe-
wegung“ der Verlaufskurve. Trotz Niveauveränderung nach der 
Umstellung, kann kein stabiler Trend zu einer kontinuierlichen 
Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen festgestellt werden. Dies weist auch 
darauf hin, dass die Bestrebungen einer freiwilligen, auf Ein-
sicht basierenden Reduzierung der Neuinanspruchnahme von  

RICHTWERTE ALS EIN BAUSTEIN EINER 
UMFASSENDEN STRATEGIE ZUR 

REDUZIERUNG DES FLÄCHENVERBRAUCHS UND 
ZUR STÄRKUNG DER INNENENTWICKLUNG

Manfred Miosga

Abbildung 1

Entwicklung des Flächenverbrauchs in Bayern von 2001 bis 2017
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Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Darstellung: Bayerisches Landesamt für Umwelt,  
Quelle: https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/verbrauchsbericht.htm
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Flächen, wie sie in Bayern in den letzten eineinhalb Jahrzehnten 
beispielsweise im Bündnis zum Flächensparen1 verfolgt worden 
ist, nicht ausreichend wirksam ist – womit keinesfalls die hilf- 
reiche und hochwertige Arbeit des Bündnisses abgewertet wer-
den soll (Abb. 1).

Die Entkoppelung von Flächenverbrauch und Einwohner- bzw. 
Arbeitsplatzentwicklung setzt sich fort: immer mehr Fläche 
wird benötigt, um den Zuwachs darzustellen. Insgesamt stellt 
die Verkehrsfläche den größten Anteil an der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche dar, wobei ihr Anteil von 2000 (44,03 %) auf 2017 
(39,14 %) trotz einer Steigerung um 2,65 % abnimmt. Dies liegt 
insbesondere daran, dass der größte Anteil der Flächenneu- 
inanspruchnahme auf die Wohnbaufläche entfällt, die von 23 % 
auf über 25 % der in Anspruch genommenen Fläche steigt (vgl. 
Häring 2019, basierend auf Daten des Bayerischen Landesamtes 
für Statistik; vgl. auch hafner / hehn / Miosga 2018). Die Indust-
rie- und Gewerbefläche weist zwar die größte Steigerungsrate 
auf, der Zuwachs beträgt jedoch nur etwa ein Drittel des Wohn-
bauflächenzuwachses. Dies ist zunächst bemerkenswert, da das 
Volksbegehren und andere Kritiker am Flächenverbrauch in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit insbesondere neue Industrie- und Gewer-
begebiete und deren negativen Einfluss auf die Ästhetik der Kul-
turlandschaft kritisieren2.

Nicht erfasst werden in dieser Darstellung neu in Anspruch ge-
nommene Flächen im Außenbereich beispielsweise im Rahmen 

privilegierter Bauvorhaben oder für andere Nutzungsformen, wie 
Photovoltaikfreiflächenanlagen als Teil von Betriebsflächen. Ge-
rade privilegierte Bauvorhaben machen jedoch mehr als 13 % der 
Flächenneuinanspruchnahme (Penn-Bressel 2019) aus und sind 
für die Diskussion durchaus erheblich! (Tab. 1)

Wir können also festhalten, dass für eine Strategie der Reduktion 
der Flächenneuinanspruchnahme ein besonderes Augenmerk 
auf die Wohnflächenentwicklung gelegt werden muss.

FLÄCHENEFFIZIENZ IN DEN KOMMUNEN
Das Bayerische Landesamt für Umwelt (Hensold 2014) weist in 
seinen längerfristigen regionalisierten Betrachtungen (bis 2013) 
darauf hin, dass im Raum-Typ „Grenzland- und überwiegend 
strukturschwache Regionen“ der größte Anteil an Flächen neu in 
Anspruch genommen worden ist (seit 2001 zwischen 7,9 ha und 
8,9 ha pro Tag), gefolgt von den „sonstigen ländlichen Regionen“ 
(zwischen 5 und 5,5 ha pro Tag). Hingegen sind die Regionen mit 
großen Verdichtungsräumen als diejenigen, die den größten Zu-
wachs an Bevölkerung und Arbeitsplätzen verzeichnen mit 4,1 bis 
4,3 ha je Tag deutlich sparsamer. 

Betrachtet man die Flächeninanspruchnahme nun auf der Ebene 
der Kommunen nach Größenklassen unter Berücksichtigung der 
landesplanerischen Funktionszuweisung als Zentrale Orte höhe-
rer Hierarchiestufe, die eigentlich den Zuwachs an Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen aufnehmen sollen der über eine dynamische 

Tabelle 1

Flächenverbrauch in Bayern 2000 bis 2017 nach Art der  
Flächeninanspruchnahme, Einwohner und Arbeitsplatzentwicklung

Art der Flächeninanspruchnahme 2000 absolut 2017 absolut Zuwachs absolut Zuwachs relativ

Siedlungs- und Verkehrsfläche 734.450 ha 847.597 ha 113.147 ha + 15,4 %

> darunter Verkehrsfläche 323.352 ha 331.743 ha 8.391 ha + 2,6 %

> darunter Wohnbaufläche 168.949 ha 215.138 ha 46.189 ha + 27,3 %>

> darunter Industrie- und Gewerbe 35.585 ha 47.659 ha 12.074 ha + 33,9%

Einwohnerzahl 12.230.255 12.997.204 766.949 + 6,3 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 4.359.577 5.460.683 1.201.106 + 25,3 %

Quelle: Häring 2019, Datengrundlage: Bayerisches Landesamt für Statistik

1. Vgl. https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/buendnis.htm
2. So im Internetauftritt des Volksbegehrens: „Was ist das Problem am Flächenverbrauch“ unter http://betonflut-eindaemmen.de/betonflut-eindaemmen/index.html

https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/buendnis.htm
http://betonflut-eindaemmen.de/betonflut-eindaemmen/index.html
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Eigenentwicklung hinausgeht, dann ergibt sich folgendes Bild: 
siehe Abbildung 2.

Der größte Zuwachs sowohl an Wohnbau- wie auch an Indust-
rie- und Gewerbeflächen erfolgt in den kleinen Kommunen unter 
6.500 Einwohnern. Sie erweitern ihre Wohnflächen um mehr als 
ein Drittel. Dabei beanspruchen die kleinsten Kommunen unter 
3.500 Einwohnern ein Drittel des gesamten Wohnflächenzu-
wachses für sich. Damit gelingt es ihnen nur etwa 10.000 zusätz-
liche Einwohner anzuziehen – trotz eines Einwohnerzuwachses 
von mehr etwa 760.000 seit dem Jahr 2000 in Bayern. Im Bereich 
der Industrie- und Gewerbeflächen ist es ähnlich: Die Gemein-
den bis unter 3.500 Einwohner „investieren“ 32 % der gesamten, 
zusätzlich in Anspruch genommenen Gewerbefläche, ziehen je-
doch nur 8,7 % zusätzliche Arbeitsplätze (SV-Beschäftigte) an. 
Die bayerischen Großstädte steigern hingegen ihre Flächenef-
fizienz im Bereich der gewerblichen Entwicklung und bringen 
seit dem Jahr 2000 sogar mehr Arbeitsplätze pro Fläche unter  

(siehe nächste Seite Abbildung 3).

Der Befund ist ziemlich eindeutig: Der Umgang mit der Flä-
cheninanspruchnahme ist in kleinen Gemeinden, in ländlichen 
Räume und in Räumen mit schrumpfender bzw. stagnierender 
Bevölkerungsentwicklung im Grenzland und in Regionen mit 
Strukturproblemen sehr problematisch. Aber auch Klein- und 
Mittelstädte neigen zu einer vergleichsweise hohen Flächen- 
inanspruchnahme. Für die kleinen Kommunen, die bei stagnie-
render bis schrumpfender Bevölkerung ihre Siedlungsflächen 
in den letzten Jahren erheblich ausgewiesen haben, ergibt sich 
das Problem steigender Folgekosten. In manchen Kommunen 
muss eine um mehr als 70 – 80 % vergrößerte Siedlungs- und 
Verkehrsfläche von der gleichen oder einer sinkenden Zahl von 
Bewohnern finanziert werden. Die steigenden Gebührenbelas-
tungen für technische Infrastrukturen und die Kosten für Unter-
halt und Pflege von Straßen, Grünanlagen und öffentliche Räume 
sowie für das Vorhalten sozialer Infrastrukturen, belasten die 

Abbildung 2

Entwicklung der Wohnfläche und der Wohnfläche je Einwohnern in Bayern 2000-2017,  
sortiert nach Gemeindegrößenklassen

Quelle: Häring 2019, Datengrundlage: Bayerisches Landesamt für Statistik
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kommunalen haushalte erheblich und verursachen Opportuni-
tätskosten, die von der Gemeinschaft getragen werden müssen.

Andererseits weisen Auswertungen von Flächenerhebungen, 
beispielsweise im Rahmen von Vitalitätschecks der Ländlichen 
Entwicklung oder von Integrierten Städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten (ISEK) der Städtebauförderung, deutlich auf 
erhebliche Innenentwicklungspotenziale gerade in den kleinen 
Gemeinden in den ländlichen und in den strukturschwachen 
Regionen hin. Erfahrungsgemäß würden die festgestellten In-
nenentwicklungspotenziale, wie Baulücken, geringfügig bebaute 
Grundstücke mit Nachverdichtungsmöglichkeiten, aufgelassene 
und untergenutzte Hofstellen oder Leerstände in den Bereichen 
Wohnen und Gewerbe, rechnerisch ausreichen, um über die 
nächsten ein bis zwei Jahrzehnte hinweg die Entwicklungsvor-
stellungen von Gemeinden hinsichtlich der Bevölkerungsent-
wicklung befriedigen zu können3.

BAUSTEINE EINER GANZHEITLICHEN STRATEGIE ZUR  
REDUKTION DES FLÄCHENVERBRAUCHS

 VERBESSERTE INSTRUMENTE UND PROFESSIONALI- 
SIERUNG DER AKTIVEN INNENENTWICKLUNG
Eine ganzheitliche Strategie zur Lösung des Flächenverbrauch-
sproblems muss unbedingt den Kommunen bessere, wirksame-
re und handhabbare Instrumente und Regulierungen zur Mobi-
lisierung von Innenentwicklungspotenzialen bereithalten. Der 
Bayerische Gemeindetag hat zu den erforderlichen rechtlichen 
Klarstellungen und Ergänzungen ein umfassendes Papier vorge-
legt, auf das an dieser Stelle verwiesen werden soll. Zu nennen 
sind hier beispielsweise steuerliche Anreize (Grundsteuer C), 
Erleichterung bei der Anwendung des besonderen Städtebau-
rechts, leichteres Vorkaufsrecht, erleichterte Aufhebung von 
Bebauungsplänen und Entschärfung der Entschädigungspflicht, 
erleichterter Zugriff auf Leerstände und Brachflächen (Bayeri-
scher Gemeindetag 2018).

Abbildung 3

Entwicklung Industrie- und Gewerbefläche in Bayern 2000-2017, sortiert nach Gemeindegrößenklassen

Quelle: Häring 2019, Datengrundlage: Bayerisches Landesamt für Statistik

3.  Diese Erfahrungen beruhen auf zahlreichen Vitalitätschecks und ISEK, die in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen KlimaKom eG in Oberfranken und der 
Oberpfalz durchgeführt wurden.
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Neben diesen rechtlichen Aspekten sollten die Gemeinden darin 
unterstützt werden, eine aktives und professionelles Innenent-
wicklungs- und Leerstandsmanagement und –marketing aufzu-
bauen. Da dies Aufgabe einen hohen Wissens- und Zeiteinsatz 
erfordert und mittel- bis langfristig angelegt sein muss, sind klei-
ne Gemeinden damit in der Regel überfordert. Sie könnten dabei 
durch die Landkreise oder durch interkommunale Kooperations-
verbünde unterstützt werden, die als Träger des Innenentwick-
lungs- und Leerstandsmanagements fungieren. Zudem sollten 
den Kommunen eine städtebauliche und baukulturelle Beratung 
verfügbar gemacht werden - mit dem Ziel, auch im gewerblichen 
Bereich flächensparende Modelle in der Siedlungsentwicklung 
realisieren zu können.

 KOSTENTRANSPARENZ HERSTELLEN
Die Kommunen sollten dazu verpflichtet werden, bei neuen  
Planungsvorhaben eine Kostentransparenz herzustellen. Folge-
kostenberechnungen können dabei in einem ersten Schritt sehr 
pragmatisch und EDV-gestützt mit dem „Folgekostenschätzer 
4.0“ erfolgen. Erfahrungen mit dem „Planspiel Flächenhandel“ 
zeigen, wie wichtig eine Kostentransparenz für kommunale 
Entscheidungsträger ist. Im Planspiel war die Berechnung der 
Folgekosten zur Teilnahme am Zertifikatehandel verpflichtend. 
Die Wirkung war enorm: etwa zwei Drittel der Planungsvorhaben 
mit negativem Fiskalwert wurden von den Kommunen selbst 
zurückgezogen, nachdem deutlich geworden ist, welche Folge- 
lasten von der Kommune und den Bewohner zu tragen sind  
(Henger 2017).

 ERFOLGREICH INTERKOMMUNAL KOOPERIEREN
Seitens der staatlichen Fördergeber und Genehmigungsbe-
hörden könnten zudem Maßnahmen getroffen werden, die den 
Druck auf die Kommunen erhöhen, professionell Innenentwick-
lung zu betreiben. Dass dies keine „Strafaktion“ sein muss, zeigt 
die Erfahrung in der ILE Oberes Werntal. Dort konnten nach acht 
Jahren intensivem und ernsthaftem Innenentwicklungsma-
nagement gut ein Drittel der erfassten Innenentwicklungspo-
tenziale mobilisiert werden. Dadurch konnten im Allianzgebiet 
270 Leerstände im Innenbereich mit Leben gefüllt und ca. 50 ha 
Neuausweisungen vermieden werden. elf bis 14 km neue Straße 
mussten nicht gebaut werden und damit heute auch nicht un-
terhalten werden. Den Gebührenzahler blieben 4,1 Mio. € an zu-
sätzlichen Gebühren erspart, dennoch war das Neubauvolumen 
in den Baulücken in etwa so hoch wie in der Region üblich. Diese 
restriktive Siedlungspolitik in Hinblick auf Erweiterungen nach 
außen hat folglich weder zu Einwohnerverlusten geführt noch 
mussten Interessenten abgewiesen werden (Baader Konzept et. 
al. o.J.).

Beispiele wie das Oberes Werntal und andere mehr (etwa Allianz  
Hofheimer Land) zeigen eindeutig: in kleineren Kommunen im 
ländlichen Raum kann eine deutliche Reduktion des Flächen- 
verbrauchs erreicht werden, ohne dass ihre Entwicklungspers-
pektiven beeinträchtigt werden. Die konsequente Innenentwick-
lungsstrategie schafft keine Nachteile in der Bevölkerungsent-
wicklung, sie schafft sogar vielmehr deutliche Vorteile - bei den 
kommunalen Finanzen, bei der Gebührenbelastung der Bürger, 
bei der Vitalisierung von Ortskernen und damit bei der Stiftung 
von Identität und Zusammenhalt im Ort. Erfolgreiche Innenent-
wicklung erzeugt vitale und attraktive Kommunen!

 KOMMUNALE FINANZAUSSTATTUNG VERBESSERN,  
WETTBEWERBSDRUCK ABSCHWÄCHEN
Die angeführten Erfolge erfordern aber die Einsicht der Beteilig-
ten, sich durch Kooperation über die dominante Konkurrenz un-
ter den Kommunen hinweg zu setzen. Zu leicht ist es für einzel-
ne Kommunen mit Verweis auf den Wettbewerb untereinander, 
egoistische und expansive Strategien zu verfolgen („Weise ich 
das Gewerbegebiet nicht aus, macht es mein Nachbar…“). Durch 
die Deregulierung der räumlichen Planung und die Kommunali-
sierungsstrategie im Zuge der Reformen der Landesentwicklung 
und Regionalplanung in den letzten beiden Dekaden (vgl. Miosga 
2015), sind die Vorgaben für die Kommunen gelockert worden 
und der Wettbewerb untereinander wurde angeheizt. Zudem ist 
eine knappe Finanzausstattung eine weitere Motivation, durch 
expansive Strategien gutverdienende Bevölkerungsschichten 
und Einfamilienhausgebiete anzulocken und in der Hoffnung auf 
Ansiedlungen und Gewerbesteuereinnahmen Gewerbegebiete 
vorzuhalten. Eine ernsthafte und ganzheitliche Strategie zur Re-
duktion der Flächenexpansion muss auch diesen Mechanismus 
durch eine bessere grundlegende Finanzausstattung der Kom-
munen entschärfen, vor allem in den strukturschwachen und 
ländlichen Regionen.

 NACHWEISPFLICHT VERSCHÄRFEN UND LANDES- 
PLANUNG REVITALISIEREN
Eine Verbindlichkeit zur ernsthaften Innenentwicklung sollte 
daher auf zwei Wegen erzeugt werden. Zum einen könnte im 
Baugesetzbuch der Nachweis der Erforderlichkeit der Neuinan-
spruchnahme verbindlich, und nicht als Soll-Bestimmung gere-
gelt werden. Unterhalb einer gesetzlichen Regelung könnten die 
Genehmigungsbehörden entsprechende Nachweise standard-
mäßig einfordern und an hohe Ansprüche knüpfen (z.B. Nach-
weise eines professionellen und umfassenden Innenentwick-
lungsmanagements, das bestimmte Qualitätsstandards erfüllen 
muss). Eine weitere notwendige Flankierung ist die Revitalisie-
rung des Instrumentariums der Landes- und Regionalplanung. 
Die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte 
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war lange Zeit eine wesentliche strukturelle Säule der Raum- 
ordnung. Vitale und funktionsfähige zentrale Orte sorgen nicht 
nur für eine hochwertige Versorgung ihres Einzugsgebietes. 
Sie erzeugen zudem positive externe Effekte für Unternehmen  
(Lokalisations- und Urbanisationseffekte), führen zu einer kom-
pakten Siedlungsstruktur, die zudem besser verkehrlich zu 
erschließen ist. Alle Effekte reduzieren den Druck auf die Sied-
lungs- und Verkehrsfläche. Die Rückkehr zu einem glaubwürdi-
gen zentrale Orte Konzept als Schwerpunkte der Siedlungsent-
wicklung für Wohnen und Arbeiten wäre ein wichtiger Schritt 
einer Wiederaufwertung der räumlichen Planung. Dies würde zu 
einer Funktionssicherung der Zentralen Orte beitragen und die 
inflationäre und opportunistische Ausweitung der Ausweisung 
Zentraler Orte rückgängig machen. In den nicht-zentralen Orten 
ist die Rückkehr zur organischen Eigenentwicklung als landes-
planerische Funktionszuweisung anzustreben. In den letzten 
Jahren und Jahrzehnten wurden die einschlägigen Vorgaben zur 
Steuerung der Siedlungsentwicklung über die Maße aufgeweicht 
und haben zusammen mit einer sehr liberalen Genehmigungs-
praxis bei den Unteren Baubehörden bei den Landratsämtern 
zum hohen Flächenverbrauch beigetragen. Hier sind wieder kla-
rere planerische Leitplanken erforderlich, die auch helfen, einen 
ruinösen Wettbewerb der Kommunen untereinander zu verhin-
dern. Eine Aufwertung der Landesplanung kann zudem durch die 
Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsflächen für geeignete 
Flächen für die Landwirtschaft und für den Landschaftsschutz 
erfolgen. Dadurch können wertvolle Flächen besser vor einem 
Zersiedlungsdruck geschützt werden. Zudem sollte „Fläche“ als 
Schutzgut in den Umweltverträglichkeitsprüfungen stärker be-
tont werden (vgl. ARL 2018).

 LÄNDLICHE RÄUME FLÄCHENSCHONEND STÄRKEN
Eine Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Ort 
darf jedoch nicht dazu führen, dass andere Ziele der Raumord-
nung wie die Stärkung der Entwicklung und Verbesserung der 
Versorgung Ländlicher Räume konterkariert werden. Die Landes-
planung sollte jedoch Anreize schaffen, die gewerbliche Entwick-
lung und die Sicherung der alltäglichen Daseinsvorsorge in inter-
kommunaler Kooperation zu sichern. Daher schlagen wie vor, auf 
grundzentraler Ebene die Ausweisung interkommunale grund-
zentrale Versorgungsverbünde vor. Dabei sollen die Kommunen 
gemeinsam Konzepte der grundzentralen Alltagsversorgung in 
ihrem Kooperationsraum erarbeiten und die dafür geeignete 
Standortentwicklung und Flächenbedarfe untereinander abstim-
men. Ebenso sollten unterhalb der Mittelzentren interkommunal 
abgestimmte und festgelegte gewerbliche Entwicklungskerne 
ausgewiesen werden, die eine Konzentration der industriellen 
und gewerblichen Siedlungsentwicklung an geeigneten Stand-
orten vorsieht (z.B. mit Bahnanschluss). In dem kooperativen 

Rahmen, der von der Regionalplanung fachlich begleitet und 
moderiert werden kann, sollten dann auch Vereinbarungen für 
die Übernahme von Kosten und zur Verteilung der Einnahmen 
getroffen werden.

 ORIENTIERUNGSWERTE FÜR JEDE EINZELNE KOMMUNE
Die derzeit diskutierten Vorschläge zur Reduktion der Flächenin-
anspruchnahme richten sich sehr stark an Kommunen, da diese 
für die Bauleitplanung verantwortlich sind und die Planungsho-
heit besitzen. Allerdings muss klargestellt werden, dass in ihrer 
Hoheit nur etwa über zwei Drittel der Flächeninanspruchnahme 
entschieden wird. Etwa 13% gehen auf Baugenehmigungen im 
Außenbereich (§35 BauGB) zurück, die von Landratsämtern aus-
gesprochen werden, Planfeststellungsverfahren (z.B. überörtli-
che Straßen) machen etwa 12 % aus, Fachgenehmigungen (z.B. 
Golfplatz nach Wasserrecht) ca. 6 % (Sonstiges ca. 3 %). Eine  
Reduktionsstrategie mit klaren Vorgaben muss daher auch für 
die anderen Planungsträger entwickelt werden.

Der letzte Baustein einer ganzheitlichen Strategie zur Redu-
zierung ist schließlich die Festlegung von Orientierungswerten 
(Richtwerten, Kontingenten) für jede einzelne Kommune. Auch 
als unverbindliche Richtwerte helfen diese den Kommunen, 
Transparenz herzustellen und ihr handeln an den sinnvollen 
Nachhaltigkeitsstrategien von EU, Bund und Land auszurichten. 

Dabei wird derzeit zum einen über ein geeignetes Berechnungs-
verfahren diskutiert und zum anderen über die Frage der Ver-
bindlichkeit solcher Obergrenzen. Die Initiative „Das bessere LEP 
für Bayern“ schlägt verbindliche Obergrenzen vor und hat ein 
Berechnungsverfahren entwickelt. Diese soll einer rein arithme-
tischen Verteilung auf die Kommunen vorgeschaltet werden und 
die oben angeführten landesplanerischen Zielsetzungen berück-
sichtigen (Abb.4).

Die Idee dabei ist, das vorhandene Budget an Fläche, welches 
den Kommunen bei einer Begrenzung der Neuinanspruchnahme 
auf 5 ha pro Tag nach Abzug des bisherigen nicht-kommunalen 
Verbrauchsanteils von 35 % (etwa Fachplanungen, Planungen 
im Außenbereich) zur Verfügung steht, zu 50 % über die regi-
onalen Planungsverbände zu verteilen und zu 50 % direkt den 
Kommunen nach einem Einwohnerschlüssel zuzuteilen. Das 
kommunale Budget soll dabei so verteilt werden, dass der Ein-
spardruck gleichförmig verteilt wird – also die Verringerung des 
zuzuteilenden Budgets um den gleichen Prozentsatz erfolgt (vgl. 
Göppel 2018). Das führt dazu, dass kleineren Kommunen nach wie 
vor ein höheres pro-Kopf-Budget eingeräumt wird als den größe-
ren. Damit wird auch berücksichtigt, dass die in den ländlichen 
Räumen üblicherweise lockereren Siedlungsstrukturen einen  
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größeren Flächenbedarf verursachen. Die anderen 50 % sollen 
über die Regionalen Planungsverbände „bewirtschaftet“ wer-
den. Sie können dann eingesetzt werden, um interkommunale 
Entwicklungskerne zur konzentrierten und räumlich verträglich 
gewerbliche Entwicklung auszuweisen, zentrale Ort zu stärken 
und die Sicherung sowie den Ausbau der kommunalen Daseins- 
vorsorge (Alltagsversorgung) durch interkommunale Versor-
gungsverbünde zu gewährleisten. Zudem können auf der Ebene 
der Regionalplanung Aspekte der Flächensicherung für Land-
wirtschaft und Schutz der Kulturlandschaft gestaltet werden.

Die Initiative verfolgt schließlich mit diesem Ansatz die Berück-
sichtigung folgender Prinzipien:

• Respektierung der kommunalen Planungshoheit
• Transparenz und räumliche Gerechtigkeit
• Verbindlichkeit und Wirksamkeit
• Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land
• Polyzentrische und großräumig ausgeglichene Entwicklung

• Innenentwicklung und kompakte Siedlungsstrukturen
• Berücksichtigung landschaftsräumlicher und ökologischer 

Qualitäten
• Berücksichtigung landesplanerischer Funktionen,  

Entwicklungsziele und handlungsbedarfe
• Integration in das System der räumlichen Planung  

(Landes-, Regional- und Bauleitplanung)
• Stärkung der Regionalplanung
• Vollzugstauglichkeit

 
DER FEHLENDE MUT DER STAATSREGIERUNG
In der Kabinettssitzung vom 16. Juli 2019 hat die Bayerische 
Staatsregierung nun ihren Weg vorgestellt, das 5-Hektar-Ziel aus 
dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Dieser ist aus der Sicht der 
fachlichen Akademien und Initiativen nicht weitgehend genug. 
Zum einen nimmt die Bayerische Staatsregierung keine Berech-
nung von Richtwerten auf der Ebene der Gemeinden vor. Das Ziel, 
den Flächenverbrauch auf 5 Hektar pro Tag zu begrenzen, soll als 

Abbildung 4

Umsetzungsvorschlag der Initiative „das bessere LEP für Bayern“

Initiative „Das bessere LEP für Bayern“

FLÄCHENSPAREN IN BAYERN: ECKPUNKTE UMSETZUNGSKONZEPT

Deutschland
Ziel 2030  =  30 ha Flächenverbrauch/Tag

Bayern
Ziel 2030  =  5 ha Flächenverbrauch/Tag    —    „Richtgröße“  =  1,4 m2/EW/a

18 Planungsregionen
Regionales Flächenressourcen-Management    —    „Richtgröße“  =  ø 0,9 m2 /EW/a

Aussenbereich 
Fachplanung

2031 Städte, Märkte und Gemeinden
Kommunale Entwicklung: Innenbereich, Bauleitung

16,7%

35%
65%

gewichteter EW-Schlüssel

50%
gewichteter EW-Schlüssel

50%
Aufstockung bei Bedarfsnachweis

Quelle: Das bessere LEP für Bayern. Eckpunktepapier
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Richtgröße lediglich in den Grundsätzekatalog des Landespla-
nungsgesetzes aufgenommen und schrittweise bis 2030 erreicht 
werden. Die Umsetzung dieses Grundsatzes soll dann über eine 
enge Auslegung des LEP und über höhere Standards beim Nach-
weis fehlender Innenentwicklungsmöglichkeiten bei Neuauswei-
sungen erfolgen. Immerhin wird dabei gefordert, die Folgekosten 
der Planungen darzustellen und ein Leerstandsmanagement zur 
Erfassung leerstehender Gebäude oder unbebauter Grundstücke 
im Innenbereich von Dörfern oder Städten soll flächendeckend 
eingeführt werden. Ansonsten setzt die Staatsregierung auf 
Beratung, Information und Freiwilligkeit. Verbindliche Vorgaben 
werden nicht gemacht. Immerhin werden die Lockerungen beim 
Anbindegebot, die von den Akademien und Fachverbänden heftig 
kritisiert worden sind, wieder rückgängig gemacht.

Enttäuschend aus der Sicht der ALR ist, dass die Staatsregierung 
nicht den Mut aufbringt, das 5-Hektar-Ziel für die einzelnen Kom-
munen zu operationalisieren. Schließlich konnte im Rahmen der 
Podiumsdiskussion der Veranstaltung die Zustimmung von allen 
vertretenden Fraktionen zu einem Herunterbrechen von zumin-
dest instruktiven Richtwerten auf die Ebene der Kommunen ein-
geholt werden (siehe Beiträge weiter unten in der vorliegenden 
Dokumentation). Sogar Vertreter der Kommunen haben sich 
dazu positiv geäußert. Richtwerte helfen den Mandatsträgern 
auch in der Diskussion mit der eigenen Bevölkerung, die mittler-
weile eine hohe Sensibilität für Fragen des Flächenverbrauches 
an den Tag legt. 
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samten Vorgang stets steuernd in der Hand behalten. Die Einfüh-
rung des Flächenmanagements kann schrittweise erfolgen. Für 
Härtefälle mit erheblicher Entwicklungsauswirkung soll es die 
Möglichkeit einer Ausnahme von der landesweiten Obergrenze 
geben. Entsiegelungen können gegengerechnet werden. Sie er-
höhen also das verfügbare Flächenbudget. Es ist auch jederzeit 
möglich, für kleine Gemeinden einen Sockelbetrag einzuführen. 

ZWISCHEN ÖRTLICHEM UND ÜBERÖRTLICHEM BEDARF  
UNTERSCHEIDEN

Bei der Aufteilung auf die Gemeinden ist zunächst zu berück-
sichtigen, dass die Kommunen mit ihrer Bauleitplanung nicht 
die einzigen Verursacher von Flächenverbrauch sind. Ihr Anteil 
beträgt nur 65 %. Überörtliche Maßnahmen aufgrund von Bau-
genehmigungen im Außenbereich nach § 35 BauGB, Planfest-
stellungverfahren, Genehmigungen nach Fachrecht sowie der 
Bundesverkehrswegeplanung bewirken zusammen 35 % der 
Flächeninanspruchnahme. Für das künftig verfügbare Flächen-
budget ergibt sich im Anhalt an den durchschnittlichen Bedarf 
der letzten fünf Jahre folgende Aufteilung:

• Bauleitplanung Kommunen   65 %
• Baugenehmigungen im Außenbereich durch Landratsämter 

nach §35 BauGB   10 %
• Planfeststellungsverfahren der Bezirksregierungen   10 %
• Fachgenehmigungen von   7 %
• Projekte nach Bundesverkehrswegeplan   8 %

GEMEINDEGRÖSSE BERÜCKSICHTIGEN
Bei der Verteilung der Minderung auf die Gemeinden ist zu beden-
ken, dass große Kommunen pro Kopf eine wesentlich dichtere  

Der Flächenverbrauch in Bayern liegt aktuell bei rund 10 ha pro 
Tag (9,8 ha/Tag 2016 auf ALKIS-Basis). Das Wort Verbrauch 
ist hier deswegen angebracht, weil auf diesen Flächen keine 
Nahrungsmittel mehr erzeugt werden können, Wasser nicht 
mehr versickern kann, Menschen sich nicht mehr erholen kön-
nen und die natürliche Lebenswelt dort nicht mehr existieren 
kann. Das Nachhaltigkeitsziel sieht deshalb eine halbierung der 
Inanspruchnahme frischer Flächen vor. Das künftige Flächen-
management Bayern soll an die Systematik des kommunalen 
Finanzausgleichs anknüpfen. Die Aufteilung des jährlichen lan-
desweiten Flächenbudgets an die Gemeinden soll nach gewich-
teten Faktoren erfolgen. Landtag und Staatsregierung können 
damit den gesamten Vorgang stets steuernd in der Hand be-
halten.

 
DAS LANDESWEITE FLÄCHENBUDGET VERTEILEN –  
EIN VORSCHLAG
Basis des Vorschlags ist die reale Entwicklung der letzten fünf 
Jahre und daraus abgeleitet die gleichmäßige Verteilung des 
Spardrucks auf alle Gemeindegrößen. Für Härtefälle mit erheb-
licher Entwicklungswirkung soll es Ausnahmen von der landes-
weiten Obergrenze geben. Die jährlichen Budgets verfallen nicht. 
Entsiegelungen können gegengerechnet werden. Eine Gemein-
de mit 5.000 Einwohnern kann nach diesem Vorschlag in einem 
Flächennutzungszeitraum von 15 Jahren zum Beispiel noch zehn 
Hektar zusätzliches Land überbauen. Die rechtliche Veranke-
rung erfolgt in den materiellen Planungsvorgaben des Landes-
planungsgesetzes. Die Aufteilung des jährlich verfügbaren lan-
desweiten Flächenbudgets an die Gemeinden erfolgt wie beim 
kommunalen Finanzausgleich mit einem System gewichteter 
Faktoren. Damit können Landtag und Staatsregierung den ge-

EIN VORSCHLAG FÜR DIE UMSETZUNG
UND KRITERIEN FÜR DIE BERECHNUNG

Josef Göppel
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EIN VORSCHLAG FÜR DIE UMSETZUNG UND KRITERIEN FÜR DIE BERECHNUNG

Josef Göppel

Flächenbelegung aufweisen als kleine Gemeinden. Von daher ist 
es nicht gerechtfertigt, große Städte dem gleichen Anpassungs-
druck auszusetzen wie kleinere Gemeinden, zumal alle großen 
Städte Magneten für Zuwanderung sind und unter Engpässen auf 
dem Wohnungsmarkt leiden. Großstädte haben folglich im Prin-
zip Bedarf für mehr Fläche. Andererseits haben große Städte 
nicht die Flächenreserven, um viel Bauland ausweisen zu können.  
Eine üppige Zuteilung können sie auf ihrem Territorium gar nicht 
verwerten. Außerdem will die Landespolitik Überhitzungsten-
denzen gezielt entgegenwirken.

Die tatsächliche Flächeninanspruchnahme der letzten fünf Jah-
re gibt einen deutlichen Hinweis für die Aufteilung des Flächen- 
budgets auf die Gesamtheit der Gemeinden. Je kleiner die Ge-
meinde, desto höher ist der Flächenverbrauch pro Einwohner. 
In den Gemeinden unter 5.000 Einwohnern liegt er 4mal so hoch 
wie in Großstädten. Das ist die mathematische Konsequenz der 
rechnerischen Aufteilung flächengleicher Bauprojekte auf weni-
ger Einwohner. Will man also den Spardruck gleichmäßig auf alle 
Gemeinden verteilen, so bietet es sich an, entsprechend dieser 
mathematischen Reihe vorzugehen.

Ich schlage deshalb eine Verteilung nach Bevölkerung mit einem 
gleichmäßigen Spardruck für alle Gemeindegrößen vor. Aus-
gangslage ist das reale Geschehen der letzten fünf Jahre.

Das landesweite Flächenbudget errechnet sich wie folgt:

WEITERE FAKTOREN FÜR EINE GEWICHTUNG MÖGLICH
Der Bevölkerungsschlüssel kann um politische Steuerungsziele 
oder bestimmte Förderbedarfe ergänzt werden. Auf dem Portal 
des Statistischen Landesamtes liegen ausreichend Informatio-
nen, um die Gemeinden nach mehreren Kriterien zu charakte-
risieren und daraus Verteilerschlüssel abzuleiten. Denkbar sind 
folgende Faktoren:

• Finanzkraft
• Gemeindefläche
• bereits vorhandene Siedlungsfläche
• noch vorhandener Freiraum
• besonderer handlungsbedarf nach Landesentwicklungs- 

programm.

365 Tage x 5 ha = 1825 ha/Jahr
13 Mio. Einwohner = 1,4 m2 / Einwohner / Jahr.

 
Davon entfallen auf die Kommunen 65% 

= 0,9 m² / Einwohner / Jahr,

auf überörtliche Maßnahmenträger 35% 
= 0,5 m² / Einwohner / Jahr.

Abbildung 1

Flächeninanspruchnahme und 5 ha-Vorschlag nach Gemeindegrößen

Quelle: Eigene Darstellung
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Jede Gemeinde kann ihr Flächenbudget über mehrere Jahre 
ansammeln und später kompakt verwenden. Gemeinden bis zu 
5.000 Einwohner können in einem Flächennutzungszeitraum von 
15 Jahren zum Beispiel 10 ha frisches Land überbauen. Da die 
Durchschnittsgröße der 2.031 kreisangehörigen Gemeinden bei 
4.530 Einwohnern liegt, entfällt auf nahe die Hälfte der Gemein-
den ein Flächenbudget über 1,4 m2 pro Einwohner und Jahr.

Selbstverständlich können Gemeinden ihre Flächenzuteilungen 
auch für bestimmte Projekte im gegenseitigen Interesse zusam-
menlegen.

RICHTGRÖSSE FÜR STAATLICHES HANDELN
Staatliche Maßnahmen sind jährlich bei den Bezirksregierungen 
zu erfassen und im Raumordnungsregister des für Landesent-
wicklung zuständigen Ministeriums zusammenzuführen. Von 
dort erhalten die staatlichen Stellen mit raumwirksamen Vorha-
ben steuernde Hinweise zur Einhaltung ihres anteiligen Budgets 
für zusätzliche Flächenüberbauung. Dessen Realisierung richtet 
sich zwar nach landespolitischen Schwerpunkten, doch für die 
Durchschaubarkeit des Flächenverbrauchs im behördlichen Sek-
tor ist auch die regionale Erfassung erforderlich.

DER GANG IN DIE PRAXIS
Auf den ersten Blick mag die Pflicht zur Einfügung in ein lan-
desweites Flächenmanagement provokant erscheinen. Bayern 
gewinnt damit aber die Erhaltung seines typischen Landescha-
rakters und seiner Anziehungskraft in der Globalisierung. Sicher-
lich erfordern Innenentwicklung und flächensparendes Bauen 
im Einzelfall mehr Mühe. Das bewahrt aber grüne Freiräume 
zwischen den Ortschaften, offene Talräume und landschafts- 
prägende hangkanten frei von monotonen Gewerbebauten. Die 
große Mehrzahl der Akteure in Kommunen und Ämtern wird die 
neue Herangehensweise bald als normale Randbedingung ihrer  
Arbeit empfinden und vorausschauend danach handeln. Die 
häufig vorgebrachte Verteuerung des Bodens bei Verknappung 
des Angebots im Außenbereich lässt sich vermeiden, wenn die 
Einführung des Flächenmanagements im Gleichschritt mit den 
Vorschlägen des Bayerischen Gemeindetags für ein Innenent-
wicklungs- und Flächenspargesetz erfolgt:

• Einführung eines Gemeinwohlgrundes Innenentwicklung  
und Brachflächenaktivierung

• Ausweitung des gemeindlichen Vorkaufrechts auf Misch- 
gebietsflächen

• staatliche Förderung für gemeindliche Rückbaugebote
• gemeindliche Zugriffsmöglichkeit auf Bauruinen
• vereinfachte Aufhebung nicht genutzter Bebauungspläne

Für die Masse der Gemeinden ist es fast egal, nach welchen Zu-
satzkriterien verteilt wird, weil sich Effekte gegenseitig aufheben.  
Der Verteilungsschlüssel kann jedoch jederzeit nach raumordne-
rischen Erfordernissen oder regionalem Förderbedarf angepasst 
werden. Die mit steigender Gemeindegröße fallende Verteilung 
pro Einwohner (degressiver Bevölkerungsschlüssel) knüpft am 
bisherigen realen Geschehen an, verteilt den Spardruck gleich-
mäßig auf alle Gemeinden und bildet die gesamtpolitische Ziel-
setzung am besten ab.

Tabelle 2

Flächenbudget nach Gemeindegröße – 
Alle Gemeinden unter 15.000 Einwohnern  

liegen über dem Durchschnitt

Gemeindegröße Flächenbudget nach Gemeindegrößen 
m2 pro Einwohner und Jahr

bis unter 1.000 1,49

1.000 - 2.000 1,49

2.000 - 3.000 1,49

3.000 - 4.000 1,42

4.000 - 5.000 1,32

5.000 -7.500 1,22

7.500 - 10.000 1,12

10.000 - 15.000 1,02

15.000 - 20.000 0,90

20.000 - 30.000 0,78

30.000 - 40.000 0,66

40.000 - 50.000 0,60

50.000 - 60.000 0,53

60.000 - 70.000 0,47

70.000 - 80.000 0,45

80.000 - 100.000 0,43

100.000 - 160.000 0,41

160.000 - 250.000 0,41

250.000 - 550.000 0,40

550.000 - 1.400.000 0,27

1.400.000 - 1.600.000 0,13

Quelle: Eigene Darstellung
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• Entschädigungspflicht bei Aufhebung von Bebauungsplänen 
entschärfen

• die Vereinbarung einer Baupflicht in städtebaulichen  
Verträgen

• die Größe privilegierter landwirtschaftlicher Vorhaben im 
Außenbereich begrenzen

• erhöhte Grundsteuer auf gehortete Grundstücke
• Aufgabe landwirtschaftlicher Gebäude in Ortskernen steuer-

lich nicht als überführtes Betriebsvermögen behandeln
• mehrgeschossige Anlage von Stellplätzen
• Einführung einer Flächenverträglichkeitsprüfung für groß- 

volumige oder rein eingeschossige Betriebskonzepte

Ohne die Kenntnis des auf jede Gemeinde treffenden Richtwerts 
werden jedoch all diese Maßnahmen nicht den nötigen Nach-
druck bekommen. Daran hängt die Glaubwürdigkeit des Flächen- 
sparens!
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strategie der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015 (vgl. Target 
15.3) und wurde 2016 auch in den Klimaschutzplan der Bundesregie-
rung übernommen. Würde auch Bayern sich dem Netto-Null-Ziel 
für 2050 anschließen, so würde das bedeuten, dass das 5-Hektar- 
Ziel im Laufe der Jahre schrittweise weiter verschärft werden 
müsste, z.B. auf ca. 3,3 ha pro Tag für das Jahr 2030.

BERECHNUNG DES INDIKATORS „WACHSTUM DER  
SIEDLUNGS- UND VERKEHRSFLÄCHE“
Der Indikator Wachstum Siedlungs- und Verkehrsfläche wird be-
rechnet, indem jeweils die Siedlungs- und Verkehrsfläche zum 
Stichtag 31.12. eines Jahres festgestellt wird (Fläche in Hektar). 
Anschließend wird die Siedlungs- und Verkehrsfläche vom 31.12. 
des Vorjahres davon abgezogen und diese Differenz wird durch 
die Anzahl der Tage des Jahres (365 oder 366) geteilt. Im Ergeb-
nis erhält man das Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
in Hektar pro Tag. 

VERURSACHER DES FLÄCHENVERBRAUCHS IN BAYERN
In den letzten Jahren war die Flächenstatistik sowohl bundes- 
weit wie auch in Bayern durch eine Umstellung der Erhebungs-
methodik überformt. Ziel der Umstellung ist eine zeitnähere und 
genauere Erfassung der Landnutzung und Landbedeckung und 
ihrer Veränderung. Trotz einiger hierdurch bedingter Unsicher-
heiten kann man Aussagen zu Ursachen des Flächenverbrauchs 
treffen. So hat in Bayern allein der Wohnungsbau zu einem 
durchschnittlichen Flächenverbrauch von rund 5 ha pro Tag ge-
führt, das Wachstum der restlichen Gebäude- und Betriebsflä-
chen, z.B. für Gewerbe, Logistik, Einzelhandel, Dienstleistungen,  
öffentliche Zwecke betrug im Durchschnitt rund 2,5 ha pro Tag, 

AUSGANGSLAGE: NEUINANSPRUCHNAHME VON FLÄCHEN 
DURCH SIEDLUNGEN UND VERKEHR IN BAYERN
Im Jahr 2016 betrug die Neuinanspruchnahme von Flächen für 
Siedlungen und Verkehr in Bayern 9,8 ha pro Tag. Das ist zwar nur 
noch ein Drittel des Flächenverbrauchs zur Jahrtausendwende, 
als in Bayern noch täglich 28 ha in Siedlungs- und Verkehrsfläche 
umgewandelt wurde, aber zur Erreichung des 5-Hektar-Ziels, das 
derzeit in Bayern diskutiert wird, müsste der Flächenverbrauch 
nochmals halbiert werden. 

SITUATION IM BUND UND WEITERFÜHRENDE ZIELE
Ähnlich ist die Situation im Bund: Zwar ist der tägliche Flächen-
verbrauch seit der Jahrtausendwende von 130 ha auf rund 60 ha 
gesunken, hat sich also mehr als halbiert, zur Erreichung des 
30-Hektar-Ziels der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie für das 
Jahr 2020 müsste der Flächenverbrauch aber nochmals halbiert 
werden. Für das Jahr 2030 fasst die Nationale Nachhaltigkeits-
strategie ein Ziel von „weniger als 30 ha pro Tag (30 minus X)“ ins 
Auge. Das integrierte Umweltprogramm des Bundesumweltmi-
nisteriums aus dem Jahr 2016 schlägt für das Jahr 2030 ein Ziel 
von 20 ha pro Tag vor. 

Das 20-Hektar-Ziel für das Jahr 2030 liegt auf einen Pfad, der für 
das Jahr 2050 zu einem „Netto-Null“-Ziel führt. Das heißt, dass im 
Jahr 2050 der Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft erreicht 
werden soll. Für jede neu verbrauchte Fläche soll im Jahr 2050 
an einem anderen Ort entsprechend Fläche entsiegelt und rena-
turiert werden. Das Netto-Null-Ziel ist Bestandteil des Fahrplans 
der Europäischen Kommission für ein ressourceneffizientes  
Europa aus dem Jahr 2011 sowie auch der Nachhaltigkeits- 

ANSÄTZE ZUR KONKRETISIERUNG 
VON FLÄCHENSPARZIELEN 

FÜR KOMMUNEN UND REGIONEN

Gertrude Penn-Bressel
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das Wachstum der Erholungsflächen etwa 1 ha pro Tag. Das 
Wachstum der Verkehrsflächen bewegte sich zwischen 1 und 
2,5 ha pro Tag.

KEIN WIDERSPRUCH ZWISCHEN DEM 5-HEKTAR-ZIEL UND 
DEM NEUBAU BEZAHLBARER WOHNUNGEN
Wie oben erwähnt, wird das 5-Hektar-Ziel in Bayern derzeit allein 
durch den Wohnungsbau ausgefüllt. Im Jahr 2017 verursachte 
der Wohnungsbau in Bayern einen Flächenverbrauch von 5,5 ha 
pro Tag. Davon wurden 4 ha pro Tag durch den Neubau von Ein-
familienhäusern verursacht, 0,6 ha pro Tag durch den Neubau 
von Zweifamilienhäusern und 0,9 ha pro Tag für den Neubau von 
Häusern mit 3 und mehr Wohnungen. 

Stellt man allerdings dem Flächenverbrauch die Anzahl neu 
entstandener Wohnungen gegenüber, stellt man fest, dass in 
Einfamilienhäusern lediglich 19.000 Wohnungen neu entstan-
den sind, in Zweifamilienhäusern knapp 5.000 und in Drei- und 
Mehrfamilienhäusern immerhin fast 30.000 neue Wohnungen, 
insgesamt rund 53.000 Wohnungen. Obwohl weniger als die Hälf-
te (46 %) aller neuen Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern entstanden ist, nehmen neue Ein- und Zweifamilienhäuser 
den Löwenanteil (84 %) der neuen Wohnbaufläche in Anspruch, 
während im Geschosswohnungsbau1 54 % der neuen Wohnungen 
entstanden sind, aber nur 16 % der Wohnbaufläche belegt wurde. 

Würde das 5-Hektar-Ziel in Bayern eingeführt, dann könnten für 
Wohnungsbau auf der grünen Wiese gut 2 ha pro Tag vorgehalten 
werden. Wenn man sich dabei auf flächensparenden Wohnungs-
bau konzentriert, und zwar dort, wo bezahlbare Wohnungen drin-
gend gebraucht werden, dann könnten auf dieser Fläche 65.000 
Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, mehr als heute im Neu-
bau fertiggestellt werden. 

Für Kommunen und Regionen mit entspannten Wohnungsmärk-
ten würde es sich im Gegenzug empfehlen, sich beim Wohnungs-
bau um die Potenziale der Innenentwicklung, wie Baulücken, 
Leerstände, Althofstellen oder Gewerbebrachen zu kümmern. 
Dies würde auch einen Beitrag zur Belebung und Aufwertung der 
Ortskerne leisten. Es gibt Gemeinden, auch in Bayern, die damit 
bereits ausgezeichnete Erfahrungen gemacht haben.

ANSÄTZE ZUR KONKRETISIERUNG VON FLÄCHENSPARZIELEN 
FÜR KOMMUNEN UND REGIONEN
Der Flächenverbrauch im Land Bayern betrug im Jahr 2016 ins-
gesamt 9,8 ha pro Tag. Das 5-Hektar-Ziel bedeutet somit gegen-
über dem Ausgangszustand 2016 nahezu eine Halbierung des 

Flächenverbrauchs, d.h. eine Reduktion um rund 50 %.

An das Umweltbundesamt wurde die Frage herangetragen, wie 
denn das 5-Hektar-Ziel konkretisiert, d.h. auf Regionen und 
Kommunen „heruntergebrochen“ werden könnte. Denn mit der 
Zuteilung des 5-Hektar-Ziels an die verschiedenen Akteure ent-
scheidet sich, wer welchen Beitrag zum Flächensparen leisten 
muss, wer gegebenenfalls künftig stärker und wer weniger stark 
sparen muss. Bei der Zuteilung sollten – so die Bitte an das Um-
weltbundesamt – sowohl die Bevölkerung wie auch die Finanz-
kraft oder der „raumordnerische Handlungsbedarf“ (vgl. LEP  
Bayern 2018) oder die noch vorhandenen Freiräume als Maßstab 
für die Verteilung in Betracht gezogen werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen für die Diskussion in 
Bayern Anregungen geben. Sie können und wollen das Ergeb-
nis der Diskussion, die eine ureigene Angelegenheit des Landes  
Bayern ist, nicht vorwegnehmen.

VORÜBERLEGUNGEN: WIE DAS 5-HEKTAR-ZIEL ZWISCHEN 
KOMMUNEN UND ANDEREN AKTEURE AUFTEILEN?
Flächenverbrauch findet in der Regel auf dem Gebiet der Ge-
meinden statt. Dies heißt aber nicht, dass die Gemeinden auch 
zwangsläufig die Verursacher des Flächenverbrauchs sind. Denn 
neben der Bauleitplanung der Gemeinden können auch andere 
Behörden die Inanspruchnahme von Flächen des Außenbereichs 
für neue Vorhaben zulassen, z.B. die Bauämter, die in der Regel 
beim Landkreis angesiedelt und für Baugenehmigungen nach  
§ 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zuständig sind.

Eine Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes zu den 
Verursachern des Flächenverbrauchs in Städten und Gemeinden 
im Rahmen des Modellversuchs „Handel mit Flächenzertifikaten“ 
ergab folgende Aufteilung: 

• Kommunale Bauleitplanung   ca. 66 %

• Baugenehmigungen im Außenbereich   ca. 13 % 
(§35 BauGB, z.B. Rindermastanlagen)

• Planfeststellungsverfahren   ca. 12 % 
(z.B. überörtliche Straßen) 

• Fachgenehmigungen   ca. 6 %  
(z.B. Golfplatz nach Wasserrecht)

• Sonstiges   ca. 3 %

 1. Anmerkung: Beim Geschosswohnungsbau handelt es sich in der Regel nicht um Hochhäuser, sondern um Häuser mit 4 – 5 Stockwerken, wie sie vielerorts üblich sind.
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Verursacher in den jeweiligen Regionen darstellt. Es wird empfoh-
len, hierzu ein Monitoring durchzuführen.

Für die Kommunen sollte 65% des 5-Hektar-Ziels, das sind 
3,25 ha pro Tag, zur Verfügung gestellt werden. Je 10 % (d.h. 
0,5 ha pro Tag) sollten auf der Ebene der Landkreise und Re-
gierungsbezirke vorgehalten werden. 8 % bzw. 0,4 ha pro Tag 
werden für die Realisierung des BVwP benötigt, so dass für  
Aktivitäten des Freistaats noch 7 % (0,35 ha pro Tag) verbleiben.

KRITERIEN FÜR DIE AUFTEILUNG DES KOMMUNALEN 
ANTEILS AUF DIE EINZELNEN STÄDTE UND GEMEINDEN
Naheliegend ist, bei der Aufteilung des kommunalen Anteils von 
3,25 ha pro Tag die Anzahl der Einwohner zu berücksichtigen, 

Im Hinblick auf den Anteil des Flächenverbrauchs durch die kom-
munale Bauleitplanung zeigt sich, dass dies von der Größe der 
Gemeinde abhängt. In Städten entfällt bis zu 88 % der Neuin- 
anspruchnahme von Flächen auf die Bauleitplanung während in 
kleinen Gemeinden nur 55 % des Flächenverbrauchs durch kom-
munale Bauleitplanung verursacht wird und die restlichen 45 % 
durch Entscheidungen anderer Behörden. Aus diesen Eckwerten 
habe ich folgende Kurve abgeleitet und für die weiteren Rech-
nungen zum Gemeindeanteil des Flächenverbrauchs verwendet: 
siehe Abbildung 1.

Unter die Planfeststellungsverfahren fallen auch die Projekte 
des Bundesverkehrswegeplans (BVwP). Für den BVwP 2030 hat 
Bayern zahlreiche Projekte angemeldet. Betrachtet man nur die 
Projekte, die in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurden 
und bis 2030 realisiert werden sollen, so entspricht dies einem 
Flächenverbrauch von 0,4 ha pro Tag. Das sind 8 % des 5-Hek-
tar-Ziels.

Aus diesen Sachverhalten ergibt sich folgender Vorschlag für 
die Aufteilung des 5-Hektar-Ziels auf die verschiedenen Verwal-
tungsebenen – siehe nebenstehende Tabelle.

Dieser Vorschlag ist als erster Einstieg zu verstehen, bis mehr 
Erfahrung gewonnen wurde, wie sich in Bayern der Flächenver-
brauch auf verschiedenen Ebenen und durch unterschiedliche 

Aufteilung des Flächenverbrauchs  
für 1 Jahr

In Hektar In Prozent

Kommunen 1.187,06 65 %

Landkreise 182,63 10 %

Regierungsbezirke 182,63 10 %

Land 126,43 7 %

Bundesverkehrswegeplan 147,51 8 %

Insgesamt 1.826,25 100 %

Abbildung 1

Gemeindeanteil am Flächenverbrauch auf dem Gebiet der Gemeinde (in %)

Quelle: Eigene Annahmen
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Zum Vergleich zeigt die gelbe Kurve, wie sich der Flächenver-
brauch im Dreijahreszeitraum von 2012 bis 2015 verhielt. Kleine 
Gemeinden verbrauchten etwa 3 m² pro Einwohner und Jahr, 
Kleinstädte mit 15.000 Einwohnern ca. 2 m² pro Kopf und Jahr, 
Städte um 60.000 Einwohner 1 m² pro Kopf und Jahr und die 
Stadt München mit rund 1,5 Mio. Einwohnern sogar nur 0,2 m² pro 
Kopf und Jahr. 

Dieser Befund spricht dafür, den künftig zulässigen Flächenver-
brauch nicht linear mit der Bevölkerung, sondern anhand einer 
degressiven Bevölkerungsformel zuzuteilen.

ANFORDERUNGEN AN EINE DEGRESSIVE BEVÖLKERUNGS-
FORMEL
Die blaue Kurve in der vorstehenden Abbildung zeigt idealisiert 
den Flächenverbrauch pro Einwohner im Jahr 2016 in Abhängig-
keit von der Gemeindegröße. Je mehr Einwohner eine Gemeinde 
hat, desto geringer ist der Flächenverbrauch pro Kopf. 

Allerdings erfüllt diese Kurve eine weitere Bedingung, die für 
eine sinnvolle Zuteilung des zulässigen Flächenverbrauchs nach  
Anzahl der Einwohner wichtig ist: Obwohl im Ergebnis der  
Flächenverbrauch pro Kopf mit wachsender Gemeindegröße 

denn Flächenverbrauch sollte vorrangig der Befriedigung der 
Bedarfe der Menschen wie Wohnen, Erwerbstätigkeit, Erholung, 
Konsum, Bildung, Versorgung dienen. Die Diskussion im Rahmen 
des Modellversuchs zum Handel mit Flächenzertifikaten ergab, 
dass eine Verteilung nach Einwohnern von den beteiligten Kom-
munalvertretern überwiegend als „gerecht“ empfunden wurde. 
Auch der „Königsteiner Schlüssel“ basiert im Wesentlichen auf 
Einwohnerzahlen, weshalb Einwohner als Maßstab der Verteilung 
den Kommunen durchaus vertraut ist.

Allerdings würde eine Verteilung des 3,25-Hektar-Ziels auf die 
Kommunen linear mit der Anzahl der Einwohner zu unsinnigen 
Ergebnissen führen. Eine lineare Verteilung bedeutet, dass Städ-
te und Gemeinden für jeden ihrer Einwohner gleichermaßen 
0,92 m² pro Jahr erhalten. Großstädte bekämen dann so viel 
Flächenkontingente zugeteilt, dass sie sie beim besten Willen 
nicht einsetzen könnten, weil ihnen dazu der Freiraum fehlt. Im 
Gegenzug müssten kleine Gemeinden sehr stringent sparen und 
ihren Flächenverbrauch gegenüber dem Jahr 2016 um rund 70 % 
reduzieren.

Abbildung 2 zeigt, wie sich der Gemeindeanteil des Flächenver-
brauchs im Jahr 2016 pro Einwohner darstellte (orange Kurve). 

Abbildung 2

Ist-Flächenneuinanspruchnahme in m2 pro Kopf und Jahr (Gemeindeanteil)

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Auswertung und Darstellung
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in denen Wirtschaft und Bevölkerung wachsen und andere, 
wo dies nicht der Fall ist. Das Landesentwicklungsprogramm  
Bayern identifiziert vier Typen von Gemeinden, die sich im Hin-
blick auf ihren „raumordnerischen Handlungsbedarf“ unter- 
scheiden. Möchte man diese Gemeindetypen im Hinblick auf den 
künftig zulässigen Flächenverbrauch unterschiedlich behandeln, 
sind verschiedene „Philosophien“ denkbar. 

Man könnte sich zum einerseits auf den Standpunkt stellen, dass 
prosperierende Gemeinden mehr Fläche benötigen als nicht pro-
sperierende Gemeinden. Man würde ihnen mehr Fläche zuteilen 
und den anderen Gemeinden entsprechend weniger. Als Kom-
pensation könnte man die weniger prosperierenden Gemein-
den bevorzugt mit finanziellen Fördermitteln (z.B. für Altlasten- 
sanierung) oder Infrastruktur (z.B. Breitband) ausstatten und  
ihnen auch personelle Unterstützung gewähren, damit sie künf-
tig besser die Innenentwicklung vorantreiben und ungenutzte 
Flächen in Wert setzen können. 

Andererseits könnte man den weniger prosperierenden Gemein-
den höhere Flächenverbräuche zubilligen, um sie durch Flächen- 
sparen nicht übermäßig in ihrer Entwicklung zu behindern. Umso 
stärker müssten sich dann die wirtschaftlich starken Gemeinden 
beim Flächensparen ins Zeug legen. Wie sich dies u.U. auswirken 
würde, zeigt nachfolgende Beispielrechnung: 

abnimmt, ist die mathematische Formel zur Berechnung dieser 
Kurve so aufgebaut, dass jeder zusätzliche Einwohner der Ge-
meinde auch ein zusätzliches Flächenkontingent bringt. Es kann 
also nicht passieren, dass eine Gemeinde Einwohner dazu ge-
winnt und dann in der Folge insgesamt weniger Fläche verbrau-
chen darf als vorher. 

Des Weiteren sollte die resultierende Kurve sich möglichst dicht 
an die IST-Situation anschmiegen und dabei möglichst ebenmä-
ßig verlaufen (Kundenwunsch).

 Interessierte	können	die	Parameter	der	Formel	im	Anhang	zu	
diesem	Text	ersehen.

Ausgehend von dieser Formel für den IST-Zustand des Flächen-
verbrauchs der Gemeinden im Jahr 2016 ergibt sich der SOLL- 
Zustand für den Flächenverbrauch der Gemeinden zur Erfül-
lung des 5-Hektar-Ziels, indem der Flächenverbrauch gleich-
mäßig sowohl für kleine Gemeinden wie auch für Großstädte in 
etwa halbiert wird (Reduktion um ~ 50 % für alle) – Abbildung 3  
zeigt das Ergebnis.

ZUTEILUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES RAUM- 
ORDNERISCHEN HANDLUNGSBEDARFS
In Bayern gibt es prosperierende Gemeinden und Regionen, 

Abbildung 3

Ist und Soll der Flächenneuinanspruchnahme in m2 pro Kopf und Jahr (Gemeindeanteil)

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Auswertung und Darstellung
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BERÜCKSICHTIGUNG DER KOMMUNALEN FINANZKRAFT
Um die kommunale Finanzkraft der Gemeinden bei der Zuteilung 
zu berücksichtigen, könnte man beispielsweise folgendermaßen 
vorgehen:

1. Zunächst wird eine Grundzuteilung des Flächenverbrauchs 
an die Gemeinden mit der degressiven Bevölkerungsformel 
vorgenommen

2. Zur Berücksichtigung der Finanzkraft wird sinnvoller Weise 
die Finanzkraft pro Einwohner betrachtet. Dazu wird zu-
nächst der Mittelwert der Finanzkraft aller bayerischen Kom-
munen pro Einwohner berechnet (Summe der Finanzkraft 
aller Kommunen in Euro dividiert durch die Einwohnerzahl 
Bayerns). Anschließend für jede Kommune ein Index gebildet: 
• Kommunen, deren Finanzkraft pro Einwohner im bayeri-

schen Durchschnitt liegt, haben einen Index von ungefähr 1
• Finanzstarke Kommunen, deren Finanzkraft pro Einwohner 

z.B. dreimal so hoch ist wie der bayerische Durchschnitt, 
haben einen Index von 3

• Finanzschwache Kommunen, deren Finanzkraft pro Ein-
wohner nur halb so hoch ist, wie der Durchschnitt, haben 
einen Index von 0,5 

3. Zuletzt wird das Ergebnis der Berechnung nach degressiver 
Bevölkerungsformel 
• Entweder mit dem Index der Finanzkraft multipliziert, d.h, 

bei gleicher Einwohnerzahl bekämen finanzstarke Kommu-
nen eine höhere Zuteilung als finanzschwache Kommunen

• Oder durch den Index der Finanzkraft dividiert, d.h. bei 
gleicher Bevölkerung bekämen finanzstarke eine niedrige-
re Zuteilung als finanzschwache Kommunen

Auch hier ist also zu entscheiden, ob man finanzschwache Kom-
munen damit fördern will, dass man sie beim Flächensparen  
schont oder ob man sie alternativ beim Flächenverbrauch kurz-
hält und dafür mit Fördergeldern und anderen Zuwendungen ver-
sorgt.

Natürlich könnte man die Kriterien „Finanzkraft“ und „raumord-
nerischer Handlungsbedarf“ auch kombinieren, wobei je nach  
Art der Kombination diese beiden Kriterien sich gegenseitig 
verstärken oder abschwächen können. Ob damit wirklich eine 
größere Einzelfallgerechtigkeit hergestellt werden kann, sei da-
hingestellt.

ZUTEILUNG NACH DEM KRITERIUM FLÄCHE
In der Diskussion wird von einigen Akteuren – u. a. auch von  
kleinen Gemeinden und ländlichen Regionen – vorgeschlagen, 

In diesem Beispiel wird die Grundzuteilung des zulässigen  
Flächenverbrauchs degressiv nach der Anzahl der Einwohner 
vorgenommen. Dabei würde nach vier Typen von Gemeinden un-
terschieden:

• „00“: Kein Handlungsbedarf für Gemeinde und kein Hand-
lungsbedarf für andere Gemeinden in der Region  
 Wichtung des zulässigen Flächenverbrauchs mit 1,0

• „0“: Kein Handlungsbedarf für diese Gemeinde, aber in der 
Region gibt es Gemeinden mit Handlungsbedarf  
 Wichtung des zulässigen Flächenverbrauchs mit 1,2

• „1“: Handlungsbedarf für diese Gemeinde, aber in der Region 
gibt es Gemeinden ohne Handlungsbedarf  
 Wichtung des zulässigen Flächenverbrauchs mit 1,4

• „11“: Die ganze Region mit allen Gemeinden hat Handlungs- 
bedarf  
 Wichtung des zulässigen Flächenverbrauchs mit 1,5

Im Ergebnis würden in diesem Beispiel bei gleicher Einwohner-
zahl Gemeinden in Regionen mit Handlungsbedarf in der gesam-
ten Region pro Einwohner 50 % mehr Fläche in Anspruch neh-
men dürfen als prosperierende Gemeinden in prosperierenden 
Regionen. 

Damit aber auch das 5-Hektar-Ziel erfüllt wird, dürfen die Ge-
meinden insgesamt nicht mehr als die obengenannten 1.187,06 ha  
pro Jahr in Anspruch nehmen. Deshalb muss am Ende des Re-
chengangs eine „Eichung“ vorgenommen werden, die dafür sorgt, 
dass trotz höherer Zuteilung an weniger prosperierende Gemein-
den in der Summe der Wert von 1.187,06 ha eingehalten wird. Die 
Abbildungen 4 und 5 (siehe nachfolgende Seite) zeigen das Er-
gebnis für die o.g. vier Gemeindetypen.

Im Ergebnis müssten also prosperierende Gemeinden („00“, 
dunkelgrüne Kurven und „0“ = hellgrüne Kurven) ihren Flächen-
verbrauch um mehr als 50 % reduzieren, zum Teil sogar um bis 
zu zwei Drittel (66 %), während die weniger prosperierenden 
Gemeinden („11“ = rote Kurven und „1“ = orangene Kurven) in der 
Regel um weniger als 50 % reduzieren müssten.

Am günstigsten kämen dabei diejenigen Gemeinden davon, die 
Handlungsbedarf aufweisen („1“ = orange Kurve), während den 
übrigen Gemeinden der Region kein Handlungsbedarf unterstellt 
wird. Diese Gemeinden müssten ihren Flächenverbrauch nur um 
rund 30 % oder weniger reduzieren. Denn sie verbrauchen be-
reits im Ausgangszustand pro Einwohner deutlich weniger Fläche  
als alle anderen Gemeindetypen, gleichzeitig würde ihnen künftig 
ein um 40 % höherer Flächenverbrauch zugebilligt als gesunden 
Gemeinden in gesunden Regionen („00“, dunkelgrüne Kurve). 
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Abbildung 4

Ist und Soll des Flächenverbrauchs nach Gemeindegröße und handlungsbedarf –  
Mittelwerte über Gemeindegrößenklassen (in m2 pro Einwohner und Jahr)

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Auswertung und Darstellung

Abbildung 5

Reduktionsbedarf des Flächenverbrauchs nach Gemeindegröße und regionalem handlungsbedarf

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Auswertung und Darstellung
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ausgestattet und müssten ihren Flächenverbrauch nur um 25 % 
reduzieren, während Gemeinden mit 10.000 bis 40.000 Einwoh-
nern rund 60 % einsparen müssten. Für die übrigen Kommunen 
liegt das Spar-SOLL in der Nähe von 50 %, lediglich die Stadt 
München ist weniger rigiden Sparzwängen ausgesetzt. Insge-
samt liegt diese Kurve relativ dicht bei der Verteilung nach Be-
völkerung und einem einheitlichen Spar-SOLL von 50 %.

Zu guter Letzt wurde auch die Variante ins Spiel gebracht, die 
Zuteilung je hälftig nach Bevölkerung und Fläche vorzunehmen.  
Das Ergebnis dieser Mischvariante ist in den Abbildungen als 
gelbe Kurve dargestellt, wobei für die Berechnung hier die Ka-
tasterfläche verwendet wurde. Das Ergebnis wäre aber sehr 
ähnlich, wenn hier statt der Katasterfläche die „Freifläche“ (d.h. 
die Katasterfläche abzüglich der Siedlungs- und Verkehrsfläche) 
verwendet worden wäre.

BERECHNUNG DER ANTEILE FÜR DIE LANDKREISE UND  
REGIERUNGSBEZIRKE
Regierungsbezirke und Landkreise sollen nach diesem Vorschlag 
jeweils 10 % des 5-Hektar-Ziels zugeordnet bekommen. Es stellt 

den zulässigen Flächenverbrauch nicht nach Einwohnern zuzu-
teilen, sondern nach vorhandener Fläche. Der Flächenverbrauch 
solle dorthin gelenkt werden, wo noch genügend Freiraum vor-
handen ist.

Die Abbildungen 6 und 7 zeigen die Ergebnisse der Kontingen-
tierung nach Flächen sowie die Folgen für große und kleine Ge-
meinden im Hinblick auf die Minderung des Flächenverbrauchs.
Wie die beiden Abbildungen zeigen, würde bei einer Zuteilung 
nach vorhandenen Freiflächen (grüne Kurve) ebenso wie bei ei-
ner Zuteilung nach der Gesamtfläche der Kommune (Kataster- 
fläche, graue Kurve) vor allem die sehr kleinen Gemeinden so üp-
pig mit Kontingenten ausgestattet, dass sie künftig sogar 20 % 
mehr Fläche verbrauchen könnten, als sie heute schon tun. An-
dererseits müssten die ohnehin schon sparsamen Großstädte 
gegenüber heute ihren Flächenverbrauch um 80 % oder mehr 
einschränken2. 

Denkbar ist auch eine Zuteilung nach Maßgabe der heute schon 
vorhandenen Siedlungs- und Verkehrsfläche (orange Kurve). 
Auch hier würden sehr kleine Gemeinden vergleichsweise gut 

2. Mit „Freifläche“ ist hier die Gesamtfläche der Gemeinde abzüglich der Siedlungs- und Verkehrsfläche gemeint.

Abbildung 6

Zuteilung nach Einwohnern oder Katasterfläche oder nach Bestand Siedlungs- und Verkehrsfläche (in m2 pro Einwohner)

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Auswertung und Darstellung
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Abbildung 7

Einsparbedarf bei der Verteilung nach Einwohnern oder Katasterfläche  
oder nach Bestand Sieldungs- und Verkehrsfläche (in %)

Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Auswertung und Darstellung

sich die Frage, nach welchem Maßstab diese jeweils 0,5 ha pro 
Tag unter den einzelnen Landkreisen bzw. Regierungsbezirken 
aufgeteilt werden sollen.

Wie eingangs erörtert, ist bei sehr kleinen Gemeinden im Mittel 
nur 55 % des Flächenverbrauchs durch Entscheidungen der Ge-
meinde verursacht, während 45 % des Flächenverbrauchs durch 
Zulassungsverfahren in der Regie anderer Verwaltungsebenen 
erfolgt. Folglich sollte in Regionen mit sehr vielen kleinen Ge-
meinden sichergestellt werden, dass entsprechend mehr Kontin-
gente auf der überörtlichen Ebene (Landkreis, Regierungsbezirk, 
Land, Bundesverkehrswegeplan) angesiedelt werden.

Dazu wird auf Ebene der Landkreise für jede einzelne Stadt 
oder Gemeinde der überörtliche Anteil des zulässigen Flächen-
verbrauchs berechnet und für den Landkreis aufaddiert. Diese 
Summe des zulässigen überörtlichen Flächenverbrauchs im 
Landkreis wird dann im Verhältnis 10 : 10 : 7 : 8 auf die Ebenen 
Landkreis, Regierungsbezirk, Land Bayern und Bundesverkehrs-
wege aufgeteilt3. Während die Anteile für Land und Bundesver-
kehrswege auf die überregionale Ebene wandern und landesweit 

zum Tragen kommen könnten, verbleiben zumindest die Anteile 
für Landkreis und Regierungsbezirk in der Region. 

Zwar haben diese überregionalen Anteile derzeit noch keine 
praktische Bedeutung für die Zulassung von Vorhaben, sie könn-
ten aber als Maßstab für das Monitoring des Flächenverbrauchs 
durch Vorhaben dienen, die nicht in der Entscheidungsgewalt 
der Kommunen liegen und die gegebenenfalls durch andere 
Maßnahmen oder Instrumente außerhalb der Raumordnung zu 
behandeln wären.

Ein Monitoring des Flächenverbrauchs und seiner Ursachen ist 
deshalb auch im Hinblick auf eine konsistente und wirksame  
Flächensparpolitik, die neben den Kommunen auch andere Ver-
ursacher beeinflussen will, dringend anzuraten.

3.   Analog wird mit dem überörtlichen Anteil der kreisfreien Städte verfahren, wobei hier der Anteil für die Ebene „Kreis“ entweder dem kommunalen Anteil zugeschlagen 
werden könnte oder der Ebene „Regierungsbezirk“.
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Anhang

Eckpunkte zur Berechnung der degressiven Bevölkerungsformel 
Eingangsdaten zur Berechnung der Flächenkontingente für bayerische Kommunen  

SOLL- Flächenverbrauch in m² pro Kopf und Jahr

Gertrude Penn- Bressel 
Fachgebietsleiterin für Nachhaltige Raumentwicklung,  
Umweltprüfungen im Umweltbundesamt a.D.
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VORÜBERLEGUNGEN
Unabhängig von der Frage verbindlicher Richt- oder freiwilliger 
Orientierungswerte, besteht weitgehend Einigkeit, dass Flächen-
verbrauch zu einem überwiegenden Teil kommunale Angelegen-
heit und eine wirksame Regelung nur möglich ist, wenn sie auf 
die kommunale Ebene „heruntergebrochen“ wird. Ziele sind:

1. Deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs
2. Stabilisierung und Entwicklung der Selbstverwaltung,  

Infrastruktur, Ökonomie und Lebensqualität in den  
ländlichen Räumen

3. Stärkung der dezentralen Konzentration und regionalen 
Arbeitsteilung (Zentrale Orte)

Beim Flächenverbrauch geht es um den Verlust wertvollen Bo-
dens, wirksamer Natur und freier Landschaft. Ein grundlegendes 
Problem ist dabei, dass die Flächen-Inanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrsfläche (SuV) für die Bewohnerschaft einer 
Kommune einen materiellen Nutzen (= Vorteil aus dem Gebrauch 
einer Sache) darstellt, der einhergehende Landschaftsverlust 
über die Kommunalschaft hinaus aber die Gesamtgesellschaft 
betrifft. Während der materielle Nutzen flächenmäßig als „SuV 
pro Kopf“ der Bevölkerung quantifiziert werden kann, ist dies 
beim Erhalt freier Landschaft deswegen nicht zielführend.

Um in den Gemeinden auf Verständnis und Akzeptanz zu stoßen 
und um Fehlsteuerungen zu vermeiden, muss eine allgemeine 
Regel so umgesetzt werden können, dass sie auf die jeweilige 

örtliche Situation bezogen als gerecht und auch als effektiv emp-
funden wird. Denn unterschiedliche Flächeninanspruchnahmen 
pro Kopf können sowohl Gründe haben, die von den Kommunen 
„historisch“ selbst zu vertreten („politisch“) sind, aber auch Grün-
de, die auf örtliche, vor allem siedlungs- und landschaftsstruktu-
relle Spezifika („genetisch“) zurückzuführen sind. Und: nicht jede 
quantitative Nutzungsänderung einer Fläche ist qualitativ aus 
sozialer, volkswirtschaftlicher oder ökologischer Sicht als „Ver-
brauch“ von Boden, Natur und Landschaft zu bewerten. Daher 
sind weitere Ziele:

4. Verteilungsgerechtigkeit in Raum und Zeit
5. Berücksichtigung der Flächengebrauchsqualität

Maßstab einer ausgewogenen, gleichwertigen Raumentwick-
lung ist es daher, die unterschiedlichen kommunalen SuV-In- 
anspruchnahmen nach den Grundsätzen der ausgleichenden 
und ausgewogenen Raumordnung abzusenken, dabei aber raum-
strukturelle Unterschiede zu berücksichtigen. 

Die vorliegenden Vorschläge beruhen bisher vor allem auf einer 
Zuteilung von Richt- oder Orientierungswerten nach Gemeinde-
größenklassen. Da sich aber auch gleichgroße Gemeinden sehr 
unterschiedlich entwickelt haben und damit für die Zukunft un-
terschiedliche Ausgangsbedingungen besitzen (z. B. im ange-
strebten Flächenkreislauf), sollten teilräumliche Unterschiede 
der Siedlungs- und Landschaftsstruktur berücksichtigt wer-
den.Deswegen ist es doch sinnvoll, eine landschaftsbezogene  

FLÄCHENVERBRAUCH UND 
LANDSCHAFTSGEWINN IN BAYERN. 

DIE BERÜCKSICHTIGUNG QUALITATIVER  
ASPEKTE DER LANDSCHAFT

Sören Schöbel
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Perspektive einzunehmen. Sie trifft nicht nur das eigentliche An-
liegen. Sie kann auch dazu beitragen, eine kommunennahe Rege-
lung so auszugestalten, die bezüglich der „Zuweisung“ raum- wie 
verteilungsgerecht und bezüglich der „Abrechnung“ sozial wie 
ökologisch wirksam ist. Im Folgenden werden entsprechende  
Konzepte als grobe Leitlinien skizziert. 

LEITLINIE 1 ZUWEISUNG VON FLÄCHENBUDGETS:  
BERÜCKSICHTIGUNG VON LANDSCHAFTSSTRUKTURELLEN 
UNTERSCHIEDENEN
Weil Unterschiede zwischen Teilräumen komplexe Ursachen  
haben, lassen sie sich nicht anhand von Gesetzmäßigkeiten  
präzise ableiten. Wir gehen aber davon aus, dass bis 1960 in 
Bayern die Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Kopf in den Ge-
meinden im Wesentlichen durch raumstrukturelle Rahmenbe-
dingungen („Landschaftsfaktoren“ wie Relief, Gewässer, Böden, 
Siedlungstypen, Großstädte, Fernverkehrsnetze etc.) „genetisch“ 
bestimmt war. Erst danach und beschleunigt seit den 1980er 
Jahren werden mit der Verstädterung und Suburbanisierung, 
Motorisierung, sozialen Mobilität und Wohlstandsverbreitung, so-
wie dem darauf reagierenden kommunalpolitischen Wettbewerb, 
kommunalpolitische Entscheidungen ein wesentlicher Faktor in 
der Entwicklung der Flächeninanspruchnahmen. 

Dies lässt sich im historischen Rückblick durchaus beobachten. 
Hierzu haben wir erste Betrachtungen anhand allgemein ver-
fügbarer Daten durchgeführt, die durch weitere Forschungen 
geprüft und vertieft werden sollten. Vergleicht man danach die 
Siedlungs- und Verkehrsflächen aller bayerischen Gemeinden in 
den Jahren 1980 (SuV-Daten stehen erst ab 1980 zur Verfügung, 
Karte 1) und 2013 (Karte 2), so werden teilräumliche Unterschiede 
sichtbar, die nicht allein auf Gemeindegrößen zurückzuführen 
sind. Vielmehr lassen sich in vielen der 96 großen Landschaf-
ten Bayerns (Naturraumeinheiten) ähnliche Verhältnisse bei den 
pro-Kopf-Flächen erkennen. Ordnet man alle Gemeinden in der 
Reihenfolge ihrer pro-Kopf-Fläche im Jahr 1980 und addiert die-
sen Rang mit dem Rang der Zunahme an Flächenverbrauch bis 
zum Jahr 2013, so werden landschaftsspezifische Unterschiede  
besonders deutlich (Karte 3). Der Vergleich zu den absoluten  
Zahlen 1980 zeigt aber auch, dass die Rangfolgen der Gemein-
den in der Flächeninanspruchnahme nicht mehr nur auf „gene-
tischen“, sondern eben auch wesentlich auf „politischen“ Ent-
scheidungen beruhen.

Sowohl die „genetische“ wie „politische“ Grundlage der Flächen-
kulissen der Gemeinden sollen berücksichtigt werden, wenn es 
um die Zuteilung künftiger Budgets geht. Daraus ergibt sich der 
folgende Vorschlag.

Die Flächeninanspruchnahmen werden bezogen auf Teilräume 
mit zusammenhängender Siedlungs-und Landschaftsstruktur 
ermittelt, zugewiesen und abgerechnet. Diese Teilräume sind die 
Landschaften Bayerns, die in ihrer prägenden Kulturlandschafts- 
und Siedlungsstruktur im Wesentlichen auf die 96 Naturraumein-
heiten zurückgeführt werden können. Jede Gemeinde wird dazu 
einer Landschaft zugewiesen; Grenzlagen derjenigen, in der der 
größere Teil ihrer Siedlungsfläche liegt.

1. Für jeden der 96 Teilräume (Landschaften) wird eine „geneti-
sche SuV 1980“ abgeleitet und pro Kopf der Bevölkerung (EW) 
1980 ausgegeben.

2. Die genetische SuV pro Einwohner wird mit dem bayern- 
weiten Durchschnitt der Flächeninanspruchnahme pro Kopf 
seit 1980 multipliziert (bis 2013: 127%) und

3. für jeden Teilraum anhand der bisherigen (seit 1980) und 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung (bis 2034) hoch-
gerechnet.

4. Der Richtwert von 5 ha/Tag (davon 65%, s. Göppel) wird auf 
die Teilräume als Rangfolge so verteilt, dass diejenigen Teil-
räume, die pro Kopf weniger SuV neu beansprucht haben, als 
der bayerische Durchschnitt, den größeren Teil, die anderen 
den kleineren Teil zugewiesen bekommen. Untergrenze, Stu-
fen und Obergrenze des Zuweisungsschlüssels sind politisch 
zu verhandeln, die Rangfolge und der Gesamtrichtwert aber 
einzuhalten.

5. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden innerhalb des 
Teilraums wird in sachlichen und räumlichen Teil-Regional-
plänen festgelegt. Dabei sollen die Ziele der Raumordnung 
einer ausgewogenen Entwicklung und Stärkung zentraler 
Orte berücksichtigt werden, wobei die strukturelle Verteilung 
zwischen Ober- und Mittelzentren ebenfalls landschafts- 
spezifisch erfolgen kann (vgl. Karte 4).

Als „Formel“ für eine einzelne Gemeinde würde sich das Konzept 
wie folgt ausdrücken:

„genetischer“ (landschaftsspezifischer) SuV pro Kopf
(Stand 1980)

x
Zunahme bayerischer Durchschnitt (1980-2018)

x
Bevölkerungsentwicklung in der Kommune (1980-2024)

–
bisherige Inanspruchnahme (1980 – 2018)

=
Budget (2019 – 2024)
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• halböffentliche Räume und Treffpunkte, wie Nachbarschafts- 
und Dorfläden, Werkstätten

• private Stellplatzflächen, die in wesentlichen Zeiträumen 
öffentlich genutzt werden (z. B. für Wanderparkplätze, Feste, 
Märkte etc.)

• bauliche Anlagen mit allgemein öffentlich zugänglichen 
Innenräumen oder Dachflächen

• durch kommunale Satzungen oder aus Gründen des Denk-
malschutzes vorgeschriebene Gestaltungen auf privatem 
Grund, wie bestimmte Befestigungen, Einfriedungen etc.

• ...

b. Eine ökologische Steigerung an Vielfalt liegt vor, wenn durch 
die veränderte Nutzung eine Erhöhung der Naturhaushalts- und 
Biodiversitätswirksamkeit gegeben ist. Die Nicht-Berücksichti-
gung als Flächenverbrauch erfolgt anhand des Biotopflächen-
faktors oder vergleichbarer Modelle. Beispiele sind:

• teilversiegelte, naturhaushalt-wirksame Flächen, wie z. B. 
extensiv beweidete Solarfreiflächen

• bauliche Anlagen mit intensiv begrünten Dachflächen oder 
Fassadenbegrünungen

• bauliche Anlagen mit Flächen zur Nahrungsmittelproduktion 
nach biologischen Grundsätzen

• durch kommunale Satzungen vorgeschriebene oder im Land-
schaftsplan vorgesehene Maßnahmen auf privatem Grund, 
wie die Anpflanzung von standortgerechten Gehölzen (z.B. 
Ortsrandbegrünung, Obstbäume, Grenzbäume oder -hecken 
etc.)

• Retentions- und Versickerungsflächen
• ...

Dabei ist für die Berücksichtigung unerheblich, ob die Verbesse-
rungen durch andere Regelungen, wie städtebauliche Verträge, 
Kompensationsregelungen, Regenwassersatzungen etc. begrün-
det oder gefördert wurden.

Für jede der Leistungen kann ein Faktor (z.B. 0,3 oder 0,7) fest-
gelegt werden, um den die Flächeninanspruchnahme reduziert 
wird. Die entsprechende Formel lautet einfach:

  Kartenmaterial im Anhang.

LEITLINIE 2: ABRECHNUNG VON FLÄCHENINANSPRUCH- 
NAHMEN: BERÜCKSICHTIGUNG VON FLÄCHENGEBRAUCHS-
QUALITÄTEN
Die Reduzierung des Flächenverbrauchs über – verbindliche oder 
als Grundsatz der Raumordnung geltende – regionale und kom-
munale Richtwerte bedarf der Feinjustierung hinsichtlich wei-
terer Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die neben quanti- 
tativen auch qualitative Zielsetzungen betreffen, wie:

• Schutz und Entwicklung der Orts- und Landschaftsbilder
• Förderung der Biodiversität
• Förderung der Baukultur
• ...

Soll die Reduzierung des quantitativen Flächenverbrauchs auch 
zu qualitativen Gewinnen (Verbesserung der Siedlungsstruktur, 
Landschaftsgewinn) führen, muss die soziale und ökologische 
Flächengebrauchsqualität als Faktor bei der „Abrechnung“ von 
Flächeninanspruchnahmen berücksichtigt werden. Konkret be-
deutet das, dass bei Umwandlungen in Siedlungs- und Verkehrs- 
fläche (SuV) solche Flächenanteile unberücksichtigt bleiben, für 
die sich eine nachweisliche Steigerung der sozialen und / oder 
ökologischen Flächengebrauchsqualität (z. B. gegenüber Acker-
land) ergibt. Kriterium für eine Nicht-Berücksichtigung beim 
Flächenverbrauch ist dabei die Zunahme an sozialer und / oder 
ökologischer Vielfalt. Diese wird wie folgt bestimmt: 

a. Eine soziale/kulturelle Steigerung an Vielfalt liegt vor, wenn 
private Fläche für die Allgemeinheit zugänglich bzw. multifunk- 
tional nutzbar gemacht wird. Die Nicht-Berücksichtigung als Flä-
chenverbrauch erfolgt im Umfang der durch Widmung, Satzung 
oder Grunddienstbarkeit gesicherten Flächenanteile. Beispiele 
sind:

• allgemein zugängliche öffentliche Freiräume, wie z. B.  
Plätze, Spazierwege, Sportflächen

• Flächen des öffentlichen Personennahverkehrs und des 
nicht-motorisierten Alltagsverkehrs, wie Fahrradwege,  
Haltestellen, Busspuren etc.

• multifunktionale Freiflächen der sozialen Infrastruktur,  
wie Plätze von Kultur- und Jugendzentren, Gedenkstätten, 
Schulhöfe, Spielplätze 

• gemeinschaftliche, genossenschaftliche sowie flächen-  
und ressourcensparende Wohnformen wie generationen-
übergreifendes Wohnen 

 (Flächeninanspruchnahme) 
x 

(Flächengebrauchsqualität (Faktor))

1.  Diese Liste wurde vom Autor im Rahmen des Wissenschaftlichen Kuratoriums der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum  
zur Diskussion gebracht und von Claudia Bosse, Gerhard Ongyerth und Hubert Liebl ergänzt

2. https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landschaftsplanung/bff/

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landschaftsplanung/bff
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Karte 1

Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) pro Einwohner 1980

Urban Morphological Zones 2006

Naturraumeinheit

SuV ha pro EW 1980

 0,00 - 0,06 

 0,06 - 0,09 

 0,09 - 0,12 

 0,12 - 0,16 

 0,16 - 0,22 

 0,22 - 0,42 

0 - 600 qm

600 - 900 qm

900 - 1.200 qm

1.200 - 1.600 qm

1.600 - 2.200 qm

2.200 - 4.200 qm

Farbabstufung: 6 Klassen natürlicher Unterbrechung 
(Jenks; minimale Abweichungen innerhalb, 
maximale Abweichungen zwischen Klassen)

Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) 
pro Einwohner 1980

Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik, 
Bevölkerung und

 
Art der Flächennutzung (AdN 6), 1980

Naturraumeinheiten: Landesamt für Umwelt: 
Naturräumliche Gliederung Bayerns,
Naturraum-Einheiten (Meynen/Schmithüsen et. al.)
Urban Morphology Zones: European Environment Agency, 2006

© TUM LAREG 2019, Schöbel

© TUM LAREG 2019, Schöbel
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Karte 2

Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) pro Einwohner 2013

Urban Morphological Zones 2006

Naturraumeinheit

SuV ha pro EW 2013

 0,00 - 0,06 

 0,06 - 0,09 

 0,09 - 0,12 

 0,12 - 0,16 

 0,16 - 0,22 

 0,22 - 0,42 

Farbabstufung: 6 Klassen natürlicher Unterbrechung 
(Jenks; minimale Abweichungen innerhalb, maximale 
Abweichungen zwischen Klassen)

Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) 
pro Einwohner 2013

Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik, 
Bevölkerung und Art der Flächennutzung (AdN 6), 2013
Naturraumeinheiten: Landesamt für Umwelt: 
Naturräumliche Gliederung Bayerns,
Naturraum-Einheiten (Meynen/Schmithüsen et. al.)
Urban Morphology Zones: European Environment Agency, 2006

© TUM LAREG 2019, Schöbel
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Karte 3

Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) pro Einwohner, absolute Zunahme 1980 – 2013 (Rangfolge kombiniert)

© TUM LAREG 2019, Schöbel
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Karte 4

Naturräume und Zentrale Orte in Bayern

Naturraumeinheit

Zentrale Orte

Metropolen

Regionalzentren

Oberzentren

Mittelzentren

Naturräume und Zentrale Orte Bayern
Stand LEP Änderung 2018

Quelle: Wikipedia
Naturraumeinheiten: Landesamt für Umwelt: 
Naturräumliche Gliederung
Bayerns, Naturraum-Einheiten (Meynen/Schmithüsen et. al.)

© TUM LAREG 2019, Schöbel

© TUM LAREG 2019, Schöbel
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einer Flächenverbrauchsobergrenze vom 5 ha pro Tag unzulässig  
sei, weil der Gesetzentwurf gegen die verfassungsrechtliche 
Verpflichtung des (Volks-) Gesetzgebers verstoßen habe, die we-
sentlichen Bestimmungen einer Sachmaterie selbst zu regeln. 
Das Urteil ist keine Absage an Flächenverbrauchsobergrenzen 
im Allgemeinen.

GESETZGEBUNGSKOMPETENZ FÜR FLÄCHENVEBRAUCHS- 
OBERGRENZEN
Nach Art. 70 Abs. 1 GG haben die Länder das Recht der Gesetz-
gebung, soweit das Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht. Für die Einführung von Flächenver-
brauchsobergrenzen kommen die Kompetenz für Bodenrecht 
(Art. 72 I iVm 74 I Nr. 18 GG) oder diejenige für Raumordnungs-
recht (Art. 72 I iVm III Nr. 4, 74 Nr. 31 GG) in Frage. Der Bund hat auf 
Grundlage der Bodenrechtskompetenz mit dem Baugesetzbuch 
umfassende Regelungen geschaffen, so dass die Länder hier 
kaum noch Regelungsoptionen haben. Das Bodenrecht umfasst 
nach dem so genannten „Baurechtsgutachten“ (Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 3, 407): „Vorschriften, 
die den Grund und Boden unmittelbar zum Gegenstand recht-
licher Ordnung haben, also die rechtliche Beziehung des Men-
schen zum Grund und Boden regeln.“ Im Bereich der Raumord-
nung haben die Länder eine Abweichungskompetenz und können 
vom Raumordnungsgesetz abweichende Regelungen erlassen 

ZIELSETZUNG
Zur Verringerung der Flächenneuinanspruchnahme hat die Bun-
desregierung bereits im Rahmen der Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie von 2002 das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 die 
Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr 
auf 30 ha pro Tag zu verringern und die Innenentwicklung der 
Städte gegenüber einer Außenentwicklung deutlich zu stärken. 
Diese Zielsetzung ist in der Aktualisierungen der Nachhaltig-
keitsstrategie (2016 / 18) auf das Jahr 2030 verschoben worden 
mit der Vorgabe „unter 30 ha pro Tag“. Das Ziel hat auch Ein-
gang in andere Strategien gefunden (z.B Biodiversitätsstrategie,  
Klimaschutzplan der Bundesregierung).

VERFASSUNGSURTEIL
Rechtliche Anforderungen an die Festlegung einer Flächenver-
brauchsobergrenze auf Landesebene ergeben sich insbesonde-
re aus der Verfassung (Gesetzgebungskompetenz, Kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie) und dem Urteil des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs vom 17.7.2018 (Vf. 28-IX-18). Entscheidend 
für die Einhaltung der Anforderungen sind die rechtliche Auf-
hängung und inhaltliche Ausgestaltung der Flächenverbrauchs- 
obergrenze.

In seinem Urteil vom 17.7.2018 hat der Bayerische Verfassungsge-
richtshof entschieden, dass das Volksbegehren zur Einführung 

RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
AN DIE FESTLEGUNG EINER 

FLÄCHENVERBRAUCHSOBERGRENZE 
AUF LANDESEBENE

– Thesenpapier –

Jana Bovet
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bilisierung wird erreicht, indem kommunale Kooperationen durch 
ein Zusammenlegen von Flächenbudgets zugelassen werden.

Vereinbarkeit einer Flächenverbrauchsobergrenze mit der 
Planungshoheit der Gemeinden
Art. 28 II GG, Art. 83 I BV sichert den Gemeinden die eigenver-
antwortliche Verwaltung der Angelegenheiten örtlicher Ge-
meinschaft zu; dazu gehört auch das Recht, mit Hilfe von 
Bebauungsplänen die Flächennutzung zu ordnen. Ein Flächen-
verbrauchsobergrenze als Ziel der Raumordnung stellt einen 
Eingriff in die Planungshoheit der Gemeinden dar. Da aber die 
Planungshoheit kein schrankenloses Recht ist und die Flächen-
verbrauchsobergrenze nicht den absolut geschützten „Wesens-
gehalt der Selbstverwaltung“ verletzt – das wäre erst der Fall, 
wenn eigenverantwortliche Planungsentscheidungen insgesamt 
nicht mehr möglich sind – ist die Flächenverbrauchsobergrenze 
verhältnismäßig. Bei einem so genannten „Null-Hektar-Ziel“ sieht 
das Bayerische Verfassungsgerichtshof. den absolut zu schüt-
zenden so genannten Kernbereich als betroffen an. Diese Wer-
tung ist anfechtbar und auch nicht durch Rechtsprechung des 
Bayerischer Verfassungsgerichtshofs abgesichert, aber sie zeigt 
jedenfalls, dass ein „Null-Hektar-Ziel“ vor verfassungsrechtlich 
hohen Hürden stünde.

(Bundestag Drucksache BT Drs 16/813). Wenn der Freistaat Bay-
ern eine Flächenverbrauchsobergrenze einführen will, muss er 
die Regelung so ausgestalten, dass sie der Raumordnungskom-
petenz zuzuordnen ist.

EINFÜHRUNG EINER VERBINDLICHEN FLÄCHENVER-
BRAUCHSOBERGRENZE - AUSGESTALTUNG

Steuerungsinstrument und Regelungsgegenstand
Zur Einführung einer verbindlichen Flächenverbrauchsober- 
grenze könnte in Art. 1a des Bayerischen Landesplanungsge-
setztes (Bay LPlG) folgende Formulierung eingefügt werden: „Die 
Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr durch 
die kommunale Bauleitplanung ist bis zum Jahr 2022 auf 8 ha pro 
Tag und bis zum Jahr 2025 auf 5 ha pro Tag zu begrenzen.“ Auf-
grund des § 1 IV BauGB wären dann Bebauungspläne an ein sol-
ches Ziel der Raumordnung anzupassen. Mit der vorgeschlage-
nen Formulierung würde ein gesetzliches Ziel der Raumordnung 
geschaffen. Entsprechend müsste Art. 2 Nr. 2 Bay LPlG ergänzt 
werden, dass Ziele der Raumordnung auch durch den Gesetzge-
ber festgelegt werden können. Die Möglichkeit des Zielabwei-
chungsverfahrens wäre auf planerische Ziele zu beschränken.

Die Flächenverbrauchsobergrenze sollte für die planerische 
Umwidmung bisher unbeplanter Freiflächen im Außenbereich 
gelten. Auszunehmen von der Kontingentierung sind Planfest-
stellungen von Vorhabenträgern und Genehmigungen nach § 35 
BauGB sowie Ausgleichsflächen. 

Verteilungsmodus und Flexibilisierung
Flächenbudgets werden für einen Zeitraum von drei Jahren 
ausgegeben. Die Verteilung auf die Kommunen sollte anhand 
eines sachgerechten, transparenten und praktikablen Modells 
erfolgen, das verfassungsrechtlichen Erfordernissen genügt. Es 
bietet sich an, einen nach Größenklassen differenzierten degres-
siven Bevölkerungsschlüssel zu wählen, bei dem bevölkerungs-
reichere Gemeinden geringere Flächenbudgets pro Kopf bekom-
men (qm pro Einwohner und Jahr) als bevölkerungsärmere. So 
erhalten Großstädte nicht übermäßig mehr Flächenbudgets als 
sie brauchen und der Spardruck wird gleichmäßig verteilt. Zu-
dem kann so auf anerkannte statistische Daten zurückgegriffen 
werden und die Verteilung ist nachvollziehbar und transparent.

Für besondere Konstellationen ist eine Härtefallregelung zu 
schaffen. Den Kommunen sollte zudem die Möglichkeit eröff-
net werden, ihr Flächenbudget vergrößern zu können, indem sie 
Bebauungspläne zurücknehmen, Entsiegelung vornehmen und 
ihnen diese Fläche dann gutgeschrieben wird. Zusätzliche Flexi- 

Dr. Jana Bovet 
Stellv. Leiterin des Departments Umwelt- und Planungsrecht 
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AUSGEWÄHLTE BEISPIELE AUS ÖSTERREICH UND DER 
SCHWEIZ
Neben der Notwendigkeit eines im Politik- bzw. Planungsprozess 
vertikal sowie horizontal koordinierten und institutionalisier-
ten Flächenmanagements und -monitorings (Dosch et al. 2006;  
Hinzen & Preuß 2011) sind grundsätzlich zwei Perspektiven auf 
die Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme durch räumli-
che Planung möglich: Ein direkte planungsrechtliche Sicherung 
bedeutsamer Freiflächen sowie eine Lenkung und Förderung der 
Bautätigkeit als Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung.

Da das Österreichische Rechtssystem dem Bund abseits der 
Fachplanungen keine Kompetenzen der überörtlichen Raum-
ordnung zuweist, sind in den Ländern mit ihrer jeweiligen raum-
ordnungsrelevanten Gesetzgebung unterschiedliche Ansätze zu 
beobachten. So verfolgt etwa das Land Tirol mit der Ausweisung 
so genannter Landwirtschaftlicher Vorsorgeflächen in den regi-
onalen Raumordnungsplänen eine Strategie der Freiraumsiche-
rung unter der übergeordneten Begründung als landesweit bzw. 
regional bedeutsame landwirtschaftliche Flächen. Die Landwirt-
schaftlichen Vorsorgeflächen, welche durch die Bestimmung 
der Bodenklimazahl als Maßzahl für die Bodenbonität und der 
Mindest-Flächengröße definiert werden, schließen somit die 
Errichtung aller Bauten aus, die nicht im Freiland zulässig sind. 
Gleichzeit bleibt die Art der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung dadurch unberührt (Ortner 2017; Land Tirol, Amt der Tiroler 
Landesregierung 2019).

Ein Beispiel für die Forcierung einer verstärkten bzw. verein-
facht durchzuführenden Innenentwicklung stellen die jüngsten 

EINFÜHRUNG
Nicht nur in Bayern wird nach wie vor jährlich übermäßig Freiflä-
che, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Fläche, für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke neu in Anspruch genommen. In vielen  
Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland finden sich 
vergleichbare Problemlagen und Herausforderungen für das Flä-
chensparen. Durch die ähnlich funktionierenden föderalen Pla-
nungssysteme und Nähe der herausgebildeten „Planungskultur“ 
liegen insbesondere Vergleiche mit Österreich und der Schweiz 
nahe.

Während etwa in Bayern im Jahr 2017 täglich rund 11,7 ha Frei- 
fläche in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt wurden 
(Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz 2019), liegen die verfügbaren Werte für Österreich bei 
11,8 ha (3-Jahres-Mittel 2018; Umweltbundesamt (AT) 2019) und  
für die Schweiz bei 5,9 ha (Durchschnitt 1992 / 1997 bis 2004 / 2009; 
Hersperger et al. 2018: 24). Diese Zahlen lassen die problemati-
schen Entwicklungen deutlich werden .

Durch die geschilderten Beispiele aus den beiden Nachbarstaa-
ten sollen zum einen ausgewählte Instrumente zum Flächenspa-
ren und zur Sicherung von Freiräumen diskutiert werden. Zum 
anderen wird vor dem Hintergrund der Debatten und Entwicklun-
gen in Österreich, der Schweiz und Bayern dafür argumentiert, 
dass Flächenneuinanspruchnahme sowohl eine quantitative, als 
auch eine qualitative und strukturelle Dimension aufweist, wel-
che sich im planerischen Instrumentarium widerspiegeln sollten, 
um eine wirksame Umsetzung zu gewährleisten.

ERFAHRUNGEN ZUM FLÄCHENSPAREN 
AUS ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ SOWIE 

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR BAYERN
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lungs- und Verkehrszwecke orientiert sich in Bayern stark am 
quantitativen Indikator des jährlichen Wachstums der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche. Diese Betrachtung ist sicherlich rich-
tig und wichtig, da sie die Entwicklung in der Summe aufgreift, 
vergleichsweise einfach und transparent zu bestimmen ist, und 
eine Schnittstelle zu politischen Zielsetzungen, wie dem vielfach 
thematisierten Ziels „30-Hektar-minus-X“ der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung (2016) und dem daraus abgelei-
teten Ziel einer „5-Hektar-Richtgröße“ im aktuellen bayerischen 
Koalitionsvertrag, darstellt. Dennoch erscheint es wichtig, die 
Flächenneuinanspruchnahme neben der quantitativen Dimensi-
on auch qualitativ und strukturell zu analysieren. 

Nicht zuletzt die o.g. Beispiele zu Landwirtschaftlichen Vorsor-
geflächen und Fruchtfolgeflächen zeigen, dass auch die Be-
wertung von Flächen nach einer bestimmten Qualität und eine 
daraus resultierende raumordnerische Sicherung gewinnbrin-
gend sein kann. Neben Aspekten wie der Bodenfruchtbarkeit 
und landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten sind hierbei 
mit Blick auf den voranschreitenden Klimawandel insbesonde-
re bioklimatische Ausgleichsfunktionen von Freiflächen als lokal 
wirksame Klimaanpassungsleistungen sowie u.a. direkte Beiträ-
ge zum Klimaschutz (durch Kohlenstoffspeicherung) von Inter-
esse. Nach einer Untersuchung des Bayerischen Landesamts für 
Umwelt (2018) beträgt der Anteil der versiegelten Fläche an der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern knapp 51 Prozent. 

Somit erscheint es unbedingt sinnvoll, die Komponente der 
Flächenversiegelung in ein flächendeckendes Monitoring und 
Steuerungsinstrumente zur Begrenzung der Flächenneuinan-
spruchnahme zu integrieren. Entsprechend der Dimension der 
Versiegelung (Größe, Art, Umland) sollten dafür künftig Ent- 
siegelungsprämien von staatlicher Seite – begründet über die 
Ökosystemleistungen von Böden unterschiedlicher Nutzung – 
festgesetzt werden. 

Zugleich bieten auch quantitative Analysen zur Flächenneu- 
inanspruchnahme Möglichkeiten, genauer (siedlungs-)strukturell 
zu differenzieren. Insbesondere in der Schweiz dreht sich die 
politisch-gesellschaftliche als auch wissenschaftliche Debatte 
viel stärker um das Kriterium der Zersiedelung von Landschaf-
ten. So wurde die Methode der gewichteten Zersiedelung ent-
wickelt (Schwick et al. 2011). Die gewichtete Zersiedelung ist als 
ein Produkt der Dispersion, der Urbanen Durchdringung sowie 
der Siedlungsfläche pro Einwohner und Arbeitsplatz berechnet. 
Eine Raumeinheit ist also umso stärker zersiedelt, je mehr Flä-
che bebaut ist, je weiter gestreut die Siedlungsflächen sind und 
je geringer deren Ausnützung für Wohn- oder Arbeitszwecke ist 
(ebd.). 

Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetz-Novellen des Landes 
Vorarlberg dar. Mit den vordergründigen Zielen der Verdichtung 
zentraler Ortsbereiche und der Verhinderung der „Baulandhor-
tung“ und Baulandwidmung „auf Vorrat“ nimmt das Land damit 
verschiedene Instrumente und Vorschriften in die Rechtsgrund-
lagen auf. Dazu zählen etwa die zeitliche Befristung der Auswei-
sung von Grundstücken als Bauflächen für sieben Jahre oder 
auch eine Obergrenze für den Erwerb unbebauter Flächen von 
50.000 m² an Baulandreserven pro Eigentümer. Außerdem wer-
den die Gemeinden befähigt, Verdichtungszonen mit Mindest-
baunutzungen sowie einer Baupflicht innerhalb von zehn Jahren 
festzulegen (Land Vorarlberg 2019, 2018). 

Im Gegensatz zu Österreich nimmt der Bund in der Schweiz mit 
dem Raumplanungsgesetz (RPG) als Bundesgesetz eine zentrale 
Rolle ein. Das Raumplanungsgesetz, das seit 2012 einer mehrstu-
figen Revision unterzogen wird, definiert somit klare Rahmenbe-
dingungen für Kantone und Gemeinden. Ein wichtiger Inhalt der 
erste Etappe der Revision (2014) war die Verpflichtung der Kan-
tone und Gemeinden, ihre teils überdimensionierten Bauzonen  
innerhalb einer 5-Jahres-Frist für einen aufgrund der amtlich 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung begründeten Be-
darfshorizont von 15 Jahren zu verkleinern. Zudem wurde ein 
Mehrwertausgleich für die Wertsteigerung von als Bauland aus-
gewiesenen Grundstücken eingeführt. Einige Kantone, die ihre 
Richtpläne nicht entsprechend der neuen Anforderungen revi-
diert hatten, wurden vom zum 1. Mai 2019 mit einem Verbot von 
Ausweisungen neuer Bauzonen belegt, bis die Anforderungen 
erfüllt sind (Bundesamt für Raumentwicklung 2019a). Mit dem  
revidierten RPG stellt der Bund in Art. 15 auch eine Reihe von  
hohen Anforderungen zur Berechnung des Bedarfs und zur Aus-
weisung von Bauzonen. 

Auch in der Schweiz existiert ein Planungsinstrument zur Siche-
rung landwirtschaftlich bedeutsamer Böden. Der so genannte 
Sachplan Fruchtfolgeflächen (SP FFF) gilt seit 1992 für das ge-
samte Schweizer Bundesgebiet und wird vom Bund „top-down“ 
als Mindestumfang abhängig von den Kantonsflächen sowie der 
Qualität der landwirtschaftlichen Böden auf die Kantone verteilt. 
Diese sorgen für eine Umsetzung und Ausweisung der Flächen. 
Ziel des SP FFF ist die Sicherung einer ausreichenden Versor-
gungsbasis des Landes mit Nahrungsmitteln sowie der Erhalt von 
Biodiversität und der natürlichen Lebensgrundlagen als raum- 
ordnungspolitische Grundanliegen (Bundesamt für Raument-
wicklung 2019b).

ANFORDERUNGEN AN DAS MONITORING- UND PLANUNGS- 
INSTRUMENTARIUM
Die Debatte um die Neuinanspruchnahme von Flächen für Sied-
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über die Einführung einer neuen, proaktiven und multifunktio-
nalen Kategorie „Landschaftliches Vorranggebiet zum Grund-
wasser-, Boden- und Biotopschutz /-verbund“ nachgedacht 
werden. Landschaftliche Vorranggebiete könnten somit durch 
eine extensive Landbewirtschaftung zur Sicherung des Grund-
wasserkörpers, zum Erosionsschutz, zur Erholungsvorsorge, zur 
Klimaökologie, zum Biotop- und Artenschutz sowie nicht zuletzt 
zum Biotopverbund beitragen (ARL 2016, 2018). Dies ist insbeson-
dere vor dem aktuellen Hintergrund klimatischer Extremereig-
nisse (z.B. Dürre, Starkregen) und rückläufiger Biodiversität zu 
betrachten.

Mobilisierung von Bauland
Die aus Österreich vorgestellten Instrumente zur Mobilisierung 
von Bauland und Verhinderung von kommunaler Bodenvorrat-
spolitik decken sich – übertragen auf die Situation in Bayern – 
mit den Forderungen des Bayerischen Gemeindetags (2018), die  
dieser sehr kompetent in seinem Positionspapier vom Februar 
2018 vorgestellt hat. Auf diese Ausführungen kann in diesem 
Kontext verwiesen werden. Der Bayerische Gemeindetag wird, 
wie mündlich bereits angekündigt, in Kürze eine Konkretisierung 
dieses Papiers vorlegen mit den Hauptzielrichtungen: Innen- 
entwicklung stärken, Flächeneffizienz erhöhen und Kompeten-
zen ausbauen.

Eine wesentliche Säule einer erfolgreichen Flächensparpolitik 
ist, die Instrumente für Kommunen zu verbessern, um Inne-
nentwicklungspotenziale nutzbar zu machen. Dazu gehört u.a., 
das gemeindliche Vorkaufsrecht zu stärken und das Baugebot 
leichter umsetzbar zu machen. Zusätzlich würde eine Auswei-
tung der schon bestehenden Förderprogramme für Bauen im 
Innenbereich helfen, dass Innenentwicklung kostengünstiger als 
das Bauen auf der grünen Wiese wird. Die Flächeneffizienz muss 
durch klare Vorgaben zu vertikalen Bauweisen bei Gewerbege-
bieten und großen Parkflächen wesentlich erhöht werden.

Stringente Flächenpolitik
Aufgrund der viel gravierenderen Knappheit von potentiellem 
Bauland (durch die Topographie natürlich begrenzter Daue- 
siedlungsraum) in den beiden vorgestellten Alpenländern, wer-
den dort bislang keine Flächenkontingente, abgeleitet aus einem 
landesweiten Flächensparziel, ernsthaft diskutiert. Für die Situ-
ation in Bayern ist dieser Weg dennoch mittelfristig am erfolg-
versprechendsten und ein unerlässlicher Schritt, um das 5-Hek-
tar-Ziel insgesamt und in Schrumpfungsregionen langfristig eine 
Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen.

Die grundsätzliche Stringenz der Flächenpolitiken der Schweiz 
und Österreich zeigen, dass dort der Staat einen Großteil der 

In vergangenen Jahren wurde der Zersiedelungs-Indikator auch 
auf andere Kontexte übertragen, u.a. in Deutschland durch For-
schung am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 
(www.ioer-monitor.de). Der Forderung einer aktuellen Publika- 
tion (Jaeger et al. 2018) für eine stärkere Einbindung des Faktors 
Zersiedelung als Entscheidungsgrundlage räumlicher Planung 
und für die Einführung entsprechender Richtwerte auf planeri-
scher Ebene steht im Raum.

Ein Instrumenten-Mix zur wirksamen Begrenzung der Freiflä- 
cheninanspruchnahme sollte alle Dimensionen aufgreifen. Wich-
tig ist eine genaue Analyse der räumlich differenzierten Prob-
lemlagen. Zu diesen zählen insbesondere eine Entkopplung von 
demographischer bzw. Wirtschaftsentwicklung und Flächen-
neuinanspruchnahme in bestimmten Regionen sowie räumli-
che Diskrepanzen von Baubedarf und realer Bautätigkeit. Diese 
Diskrepanzen äußern sich vielerorts durch Wohnungsmangel in 
den Ballungszentren und ein Überangebot in ländlich-periphe-
ren Räumen, wie etwa Deschermeier et al. (2017) aufzeigen. Die 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL 2018) hat 
hierzu ausgeführt, dass der Wandel hin zu einer flächensparen-
den Siedlungsentwicklung durch eine Verbesserung der Instru-
mente der Innenentwicklung, eine Schaffung neuer Instrumente 
zum Freiraumschutz sowie die Einführung verbindlicher Flä-
chenkontingente unterstützt werden muss.

IMPLIKATIONEN FÜR DIE UMSETZUNG IN BAYERN
Vergleicht man die vorgestellten Instrumente mit der Situation in 
Bayern, so ergeben sich konkrete Anregungen für die Umsetzung 
des 5 Hektar-Flächensparziels im Freistaat:

Vorranggebiete
Sowohl in Tirol als auch in der Schweiz wird angesichts der 
Knappheit der Ressource Boden die landwirtschaftliche Produk-
tionsfläche viel bewusster geschützt. In der bayerischen Landes- 
und Regionalplanung besteht derzeit rechtlich nicht die Mög-
lichkeit, Landwirtschaftliche Vorranggebiete auszuweisen. Eine 
Ermächtigung hierzu wäre ein wichtiger Schritt um (fruchtbare) 
landwirtschaftliche Flächen vor der Überbauung zu schützen. 
Dem Vorwurf der Landwirtschaftsverbände (vgl. z.B. Bayerischer 
Bauernverband 2017), dass die landwirtschaftliche Fläche in den 
letzten Jahrzehnten wie ein ubiquitäres Gut behandelt wurde 
und weitgehend für das Siedlungs- und Verkehrsflächenwachs-
tum sowie auch noch für die Ausgleichsflächen in Anspruch ge-
nommen wurde, könnte dadurch Rechnung getragen und zudem 
mehr zusammenhängender Freiraumschutz erreicht werden. 
Zusätzlich zu diesen Landwirtschaftlichen Vorranggebieten, in 
welchen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten großflächige 
Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen sein sollten, sollte 
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Dazu gehört es auch, den Baulückenkataster als Aufgabe der 
Bayerischen Vermessungsverwaltung als zusätzliche Darstel-
lungsebene zu etablieren. Schließlich erscheint es nötig, die 
Flächenversiegelung besser als derzeit zu erfassen und als Steu-
erungsinstrument der Freiflächenneuinanspruchnahme – nicht 
zuletzt aus Klimaschutzgründen – zu integrieren. Entsprechend 
der Dimension der Versiegelung (Größe, Art, Umland) sollten  
dafür künftig Flächenentsiegelungsprämien von staatlicher  
Seite – begründet über die Ökosystemleistungen von Böden un-
terschiedlicher Nutzung – festgesetzt werden.

Verantwortung für die Flächensparpolitik übernimmt und diese 
nicht mit Empfehlungen an die Kommunen delegiert. Für die 
Situation in Bayern heißt das konkret, dass der Freistaat den 
hierzulande kommunal verfassten Regionalen Planungsverbän-
den zwar Spielräume für regionale und interkommunale Schwer-
punktsetzungen der Siedlungsentwicklung geben sollte. Der we-
sentliche Anteil des auf jeder Gemeinde heruntergebrochenen, 
aus dem 5-Hektar-Ziel abgeleiteten, Flächenkontingents soll die 
Landesplanung den Gemeinden jedoch verbindlich vorgeben. 
Um Prozessen der Zersiedelung wirksam vorzubeugen, gilt es 
zudem, die Wirkung des so genannten Anbindegebots im bay-
erischen Landesentwicklungsprogramm („3.3 Vermeidung von 
Zersiedelung - Anbindegebot“) kritisch zu beleuchten. Insbeson-
dere die zahlreichen Ausnahmetatbestände des im Kapitel 3.3 
verankerten Ziels der Raumordnung, welche im Zuge der vergan-
genen Fortschreibungen in das LEP eingebracht wurden, sollten 
geprüft und gegebenenfalls zurückgenommen werden.

Flächenmonitoring
Die Höheren Landesplanungsbehörden sollten als Dienstleister 
der Regionalen Planungsverbände dazu angehalten werden, ein 
kontinuierliches, gut nachvollziehbares und visualisiertes, um-
fassendes Flächenmonitoring aufzubauen und zu pflegen. Die 
vielen kleinen und in ihrer räumlichen Ausprägung sehr unter-
schiedlichen Beiträge (Vergleich ländlicher Raum - Verdichtungs-
raum) zum Flächenverbrauch der 2031 bayerischen Kommunen 
gilt es deutlich zu machen. Das geht nur mit einer verbesserten 
Personalausstattung. 

Prof. Dr. Hubert Job 
Leiter der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern der Akademie  
für Raumforschung und Landesplanung

Constantin Meyer 
Geschäftsführer Landesarbeitsgemeinschaft Bayern  
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
Lehrstuhl für Geographie und Regionalforschung,  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Oliver Weidlich 
Ltd. Regierungsdirektor und Mitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft Bayern der Akademie für Raumforschung und Landes-
planung



44 FLÄCHENVERBRAUCH BEGRENZEN — Bayerische Akademie Ländlicher Raum 2019

ERFAHRUNGEN ZUM FLÄCHENSPAREN AUS ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ SOWIE SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR BAYERN

Hubert Job, Oliver Weidlich, Constantin Meyer

• Dosch, F.; Hensold, C.; Job, H.; Pütz, M. (2006): „Mehr Wert 
für die Fläche“: Handlungsempfehlungen für das Flächen-
management. In: Job, H. & Pütz, M. (2006): Flächenmanage-
ment. Grundlagen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
mit Fallbeispielen aus Bayern (= Arbeitsmaterial der ARL, Nr. 
322). Hannover.

• Hersperger, A.; Jaeger, J.; Schwick, C. (2018): Einleitung. In: 
Schwick, C.; Jaeger, J.; Hersperger, A.; Cathomas, G.; Muggli, 
R. (Hrsg.): Zersiedelung messen und begrenzen. Maßnahmen 
und Zielvorgaben für die Schweiz, ihre Kantone und Gemein-
den. Bern: Haupt Verlag.

• Hinzen, A. & Preuß, T. (2011): Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme und nachhaltiges Flächenmanagement. In: 
Bock, S.; Hinzen, A.; Libbe, J. (Hrsg.): Nachhaltiges Flächen-
management. Ein handbuch für die Praxis (= Ergebnisse aus 
der Refina-Forschung). Berlin.

• Jaeger, J; Schwick, C.; Hennig, E.; Schwarzak, M.; Krüger, T.; 
Behnisch, M.; Soukup, T.; Orlitova, E.; Nazarnia, N.; Kienast, F. 
(2018): Messung der Zersiedelung ermöglicht Monitoring und 
stärkere Berücksichtigung in der Planung. In: Behnisch, M.; 
Kretschmer, O.; Meinel, G. (Hrsg.): Flächeninanspruchnahme 
in Deutschland. Auf dem Wege zu einem besseren Verständ-
nis der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung. Berlin: 
Springer Spektrum. 

• Land Tirol, Amt der Tiroler Landesregierung (2019): Themen. 
Freiraum.  
URL: https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/raumordnung/
ueberoertliche-raumordnung/raumordnungsprogramme/ (ab-
gerufen am 30.06.2019). 

• Land Vorarlberg (2018): Regierungsvorlage. Gesetz über eine 
Änderung des Raumplanungsgesetzes. Beilage 77/2018. 

• Land Vorarlberg (2019): Raumplanungs- und Grundverkehrs-
gesetznovellen. Sie haben Fragen?.  
URL: https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentde-
tailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/raumpla-
nungs-und-grundverkehrsgesetznovell-4?article_id=337826 
(abgerufen am 30.06.2019).

• Ortner, R. (2017): Freiraumplanung durch landwirtschaftliche 
Vorsorgeflächen. Vortrag im Rahmen der CIPRA Diskussions-
veranstaltung „Freiraumplanung im Tal und auf dem Berg“.

• Schwick, C.; Jaeger, J.; Kienast, F. (2011): Zersiedelung 
messen und vermeiden (WSL Merkblatt für die Praxis 47). 
Birmensdorf. 

• Umweltbundesamt (AT) (2019): Flächeninanspruchnahme. 
URL: https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/
raumordnung/rp_flaecheninanspruchnahme/ (abgerufen am 
01.07.2019). 

Literatur
• ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung 

(Hrsg.) (2016): Großschutzgebiete, Biodiversität und räumli-
che Planung (= Positionspapier aus der ARL 107). Hannover. 

• ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(Hrsg.) (2018): Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme 
in Bayern (= Positionspapier aus der ARL 111). Hannover.

• Bayerischer Bauernverband (2017): Heimat Wahren! Posi-
tionen der Kreisobmänner und Stellv. Kreisobmänner des 
Bayerischen Bauernverbandes zum Erhalt von land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzflächen in Bayern. Herrsching. 

• Bayerischer Gemeindetag (2018): Positionspapier. Minderung 
der Flächeninanspruchnahme. Flächenverbrauch in Bayern – 
Position des Bayerischen Gemeindetags und Forderungen an 
den Bundes- und Landesgesetzgeber. München.

• Bayerisches Landesamt für Statistik (2018): Ergebnis - 12411-
009r. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerung 
(Anzahl) 2018.  
URL: https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/on-
line?language=de&sequenz=TabelleErgebnis&selectionna-
me=12411-009r (abgerufen am 01.07.2019). 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2018): Satelli-
tengestützte Erfassung der Bodenversiegelung in Bayern. 
Augsburg. 

• Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz (2019): Daten und Fakten zum Flächenverbrauch.  
URL: https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flae-
chensparen/daten.htm (abgerufen am 01.07.2019). 

• Bundesamt für Raumentwicklung (2019a): Revision Raumpla-
nungsgesetz - 1. Etappe (RPG 1).  
URL: https://www.are.admin.ch/are/de/home/raument-
wicklung-und-raumplanung/raumplanungsrecht/revisi-
on-des-raumplanungsgesetzes--rpg-/rpg1.html (abgerufen 
am 30.06.2019). 

• Bundesamt für Raumentwicklung (2019b): Sachplan Frucht-
folgeflächen SP FFF.  
URL: https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwick-
lung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzep-
te-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-frucht-
folgeflaechen-sp-fff.html (abgerufen am 30.06.2019). 

• Bundesregierung (2016): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. 
Neuauflage 2016. Berlin.

• Deschermeier, P.; Henger, R.; Seipelt, B.; Voigtländer, M. 
(2017): Wohnungsmangel in den Städten, Leerstand auf dem 
Land. IW-Kurzberichte 44.2017. Köln.

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?language=de&sequenz=TabelleErgebnis&selectionname=12411-009r
https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/daten.htm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/raumplanungsrecht/revision-des-raumplanungsgesetzes--rpg-/rpg1.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-fruchtfolgeflaechen-sp-fff.html
http://https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/raumordnung/ueberoertliche-raumordnung/raumordnungsprogramme/
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/raumplanungs-und-grundverkehrsgesetznovell-4?article_id=337826
https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/raumordnung/rp_flaecheninanspruchnahme/


45Bayerische Akademie Ländlicher Raum 2019 — FLÄCHENVERBRAUCH BEGRENZEN

„RICHTWERT-5-HEKTAR“ 
BRAUCHT ES EINE  

VERBINDLICHE OBERGRENZE?
> Positionen der Politik <



46 FLÄCHENVERBRAUCH BEGRENZEN — Bayerische Akademie Ländlicher Raum 2019

„RICHTWERT-5-HEKTAR“ BRAUCHT ES EINE VERBINDLICHE OBERGRENZE?

Positionen der Politik

Wir müssen mit der Fläche in unserem schönen Freistaat Bayern schonend umgehen. Dies ist 
richtig und bedeutet, dass wir sorgsam abwägen müssen, ob und wie wir zukünftig Flächen  

gebrauchen. Gleichzeitig dürfen notwendige Entwicklungen der Wirtschaft nicht ausgebremst oder 
gefährdet werden. Ebenso ist die Planungshoheit der Kommunen ein hohes Gut. Die Städte und  
Gemeinden in Bayern brauchen weiterhin freie Planungs- und Gestaltungshoheit sowie Entwicklungs-
perspektiven. Deswegen bin ich gegen verbindliche Obergrenzen.

Um zukünftig einen sorgsameren Umgang mit Flächen zu erreichen, ist meines Erachtens eine  
Gesamtstrategie am besten geeignet, die auf Transparenz, Freiwilligkeit, Anreize, Instrumente und  
Miteinander setzt. Diese Gesamtstrategie kann nur gemeinsam mit den Kommunen entwickelt wer-
den. 

Dabei ist es meines Erachtens aber auch von Bedeutung, ein stärkeres Bewusstsein für den Flächen-
gebrauch im gesamten Freistaat sowie den Kommunen zu schaffen. Dabei wird ein unverbindlicher 
Richtwert von 5 ha pro Tag für Bayern, der zur Orientierung dient, mit Sicherheit beitragen. Ich kann 
mir zudem vorstellen, dass es sinnvoll sein könnte, den bayernweiten Richtwert auf die einzelnen Kom-
munen herunterzubrechen, damit jede Kommune einen Orientierungswert hat. Diesbezüglich müsste 
ein System Anwendung finden, das die unterschiedlichen Voraussetzungen und Herausforderungen in 
den Regionen und Kommunen Bayerns umfassend berücksichtigt. 

Außerdem bin ich überzeugt, dass eine gewissenhafte und ehrliche Auseinandersetzung mit dem 
Flächengebrauch in Bayern nur möglich ist, wenn zukünftig die Siedlungs- und Verkehrsfläche hin-
sichtlich des vorliegenden bzw. zu erwartenden Grades der Versiegelung differenziert betrachtet wird. 
Siedlungs- und Verkehrsflächen sind nicht ausschließlich vollständig versiegelte Flächen, sondern 
zum Beispiel auch Parks und Grünflächen, die weiterhin einen ökologischen Wert haben und der  
Artenvielfalt zur Verfügung stehen. 

Jürgen Baumgärtner, MdL
Vorsitzender des Arbeitskreises Wohnen, Bau und Verkehr  

der CSU-Landtagsfraktion
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Auf jeden Fall. Mangelndes Problembewusstsein gepaart mit großspurigen Ankündigungen 
und freiwilligen Maßnahmen werden den ungehemmten Flächenfraß kaum eindämmen. Die 

Staatsregierung hat in Bayern nun viele Jahre versucht, die Betonflut auf diese Weise in den Griff 
zu bekommen. Das hat nachweislich nicht funktioniert. Also müssen wir nun andere Maßnahmen er-
greifen, um unsere Lebensgrundlagen und unsere geerbte Kulturlandschaft, unsere Äcker, Wiesen 
und Wälder zu bewahren – wir sagen deshalb: 5 ha pro Tag und nicht mehr. Bevölkerungswachstum 
und die Zunahme des Flächenverbrauchs haben sich völlig entkoppelt. Seit 2000 ist die bayerische 
Bevölkerung um 6 % gewachsen, der Flächenverbrauch aber gleichzeitig um 15 % gestiegen. Allein 
2017 wurde in Bayern eine Fläche so groß wie der Ammersee verbraucht. Wir wollen keinen vollstän-
digen Stopp, sondern lediglich eine Eindämmung des grenzenlosen Flächenverbrauchs. Die Planer 
in den Städten und Gemeinden sollen wieder denken, bevor der Bagger kommt. Die Höchstgrenze 
ist ein einfacher Weg, einen klaren Rahmen zu definieren. Innerhalb dieses Rahmens gibt es viele 
Freiheiten. 5 ha Flächenverbrauch pro Tag lassen genügend Raum für weitere Entwicklung. Schon mit 
einem Flächenbudget von 2,5 ha pro Tag könnten wir in Bayern im Jahr fast 120.000 Wohnungen in 
mehrgeschossigen Häusern bauen. Das ist doppelt so viel wie aktuell gebaut wird. Der Staat ist dazu 
da, Rahmenbedingungen zu setzen und bei Fehlentwicklungen lenkend einzugreifen – das ist Aufgabe 
der Politik und wird in anderen Bereichen wie der Innen- oder Sozialpolitik ganz selbstverständlich 
umgesetzt. Warum sollte es bei einer so existenziellen Frage wie dem Schutz unserer natürli-
chen Lebensgrundlagen anders sein?

Ludwig hartmann, MdL
Fraktionsvorsitzender der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Die Natur und die Heimat erhalten, Flächen sparen, d.h. nicht versiegeln, ist die große Heraus-
forderung unserer Zeit.

Wir alle – Politik, Landwirtschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger – sind aufgefordert, unseren  
Beitrag zu leisten.

Der Beitrag der Politik gliedert sich wie immer in zwei Teile: Rahmen setzen, auch mit Gesetzeskraft 
bei Bedarf, und dabei darauf achten, dass keine Bevölkerungsgruppe über Gebühr belastet wird. 
Gleichwertige Lebensbedingungen sind hier das Stichwort, sie haben in Bayern Verfassungsrang.

Eine verbindliche Obergrenze von 5 ha pro Tag für den Flächenverbrauch in Bayern suggeriert eine 
einfache Lösung für das Problem, die so nicht existiert. Das betrifft nicht nur die schwierige Frage, 
wie diese 5 Hektar denn genau verteilt werden sollen.

Beispiele: Ist eine Fläche, auf der eine aufgeständerte Photovoltaik-Anlage steht, wirklich verbraucht? 
Logistiker ziehen wegen Platzmangels aus den Städten aufs Land, dort wird dann die Fläche verbraucht –  
Alternative? Internethandel verbieten oder ländliche Gemeinden nur noch mit Logistikzentren, aber 
aufgrund der Flächenbegrenzung ohne soziale Infrastruktur ausstatten?

Wir brauchen also flankierende Maßnahmen: Unterstützung bei Konversionsflächen, staatliche Ini-
tiative zur Altlastenentsorgung, Entwicklung ansprechender und intelligenter Wohnmodelle jenseits 
der Einfamilienhäuser für den ländlichen Raum, Hilfe für die Kommunen bei der Beseitigung von Leer-
ständen und vieles mehr.

Eine verbindliche Obergrenze kann m.E. nicht starr sein, sondern muss den Kommunen Luft zum  
Atmen lassen. Konkret: jedes Vorhaben der Kommunen oberhalb der Grenze muss verpflichtend be-
gründet werden und von einem Expertengremium des jeweiligen Planungsverbandes genehmigt  
werden.

Annette Karl, MdL
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 

für Landesentwicklung
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Viele erhoffen sich von einer gesetzlichen Deckelung auf 5 ha pro Jahr einfache und schnelle 
Lösungen. Zahlreiche Detailfragen, die jedoch der eigentliche Kern der Diskussion sein sollten, 

bleiben aber unbeantwortet: Rechtliche Hürden, Auswirkungen auf andere drängende Politikbereiche 
(z.B. Wohnungsbau) und räumliche Gerechtigkeitsprobleme in dünn besiedelten Räumen sind hierfür 
nur einige Beispiele. Das 5-Hektar-Ziel ist richtig. Hierzu ein klares „Ja“. Eine gesetzliche Obergrenze 
ist jedoch das falsche Instrument.

Sie löst zentrale Aspekte der Flächeninanspruchnahme nicht. Gestaltung und Lage der viel zitierten 
Logistikzentren werden durch eine Obergrenze kaum beeinflusst. Hier sind andere Instrumente der 
Landes- und Regionalplanung gefragt.

Einschränkungen für kleine, ländliche Gemeinden mit demografischen Herausforderungen wären  
hingegen massiv. Ist denn wirklich gewollt, dass Kommunen ein 600-800 m² Jahreskontingent entwe-
der für soziale Einrichtungen oder für Familienwohnraum oder einen Sportplatz einsetzen können? 
Starre Regelungen führen ganz offensichtlich nicht weiter. Ich plädiere daher für freiwillige Richt-
werte, die auf die Gemeinden mit der dringenden Erwartung der Orientierung hieran heruntergebro-
chen werden. Ohne solche Richtwert-Kontingente aber geht es nicht. Denn niemand kann freiwillig ein 
„Ziel“ erreichen, das er gar nicht kennt. Vorrangig sind nun verstärkte Anreize und Förderungen zum 
Flächensparen, die zum Beispiel auch der Bayerische Gemeindetag ausgearbeitet hat. Die zu erwar-
tenden Verwerfungen einer gesetzlichen Regelung sind zu groß. Unverbindliche Richtwerte können 
Grenzen und Potentiale aufzeigen; und bei einem Versagen von Freiwilligkeit auch strenger 
normiert werden.

Alexander Muthmann, MdL
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, 

Mitglied des Ausschusses für  
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport
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Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, das sich die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wäh-
lern gesetzt hat, denn das heißt, den Flächenverbrauch in Bayern mehr als zu halbieren - von  

im Moment 11,7 ha pro Tag auf 5 ha. Ein wichtiger Schritt ist es, den Wert von 5 ha pro Tag gesetzlich zu 
verankern, aber eben als Richtgröße und nicht als starren gesetzlichen Deckel. Ein solcher Deckel, wie 
ihn das Volksbegehren „Betonflut eindämmen“ gefordert hatte, kann in der Praxis nicht funktionieren. 
Abgesehen davon, dass er einen unzulässigen Eingriff in die kommunale Planungshoheit bedeutet 
hätte. 

Ich setze drauf, dass die Richtgröße von 5 ha eine psychologische Wirkung entfaltet. Vor allem, wenn 
Städte und Gemeinden genau wissen, was das konkret für ihr Gebiet bedeutet. 

Ich bemerke in der kommunalpolitischen Praxis, als Mitglied des Stadtrates in Freising, dass ein Um-
denken stattfindet. Bei den Diskussionen dort ist das Thema Flächensparen viel stärker präsent als 
vor ein paar Jahren. 

Allerdings stehen wir vor dem Problem, das die gesamte Region als Zuzugsgebiet hat. Wir müssen 
dafür sorgen, dass Wohnraum geschaffen werden kann, damit Mieten und Preise nicht weiter durch 
die Decke gehen. Deshalb lassen wir zu, dass höher gebaut wird. Bei gefördertem Wohnbau ändern wir 
den Stellplatzschlüssel, damit die Baukosten im Rahmen bleiben. Gleichzeitig wollen wir verhindern, 
dass die Nachverdichtung zu stark zulasten der Lebensqualität und des Stadtbildes geht. Nachver-
dichtung bedeutet auch den Verlust von Freiflächen und Grünflächen. 

Die Probleme in den Ballungsregionen lassen sich nur lösen, wenn es gelingt, den Druck aus dem Kessel 
zu nehmen. Die Menschen müssen auch dort arbeiten können, wo es mehr verfügbare Flächen  
in den Innenbereichen gibt. Diese gilt es durch geeignete Instrumente der Kommunen zu  
reaktivieren.

Benno Zierer, MdL
Sprecherin der FW-Landtagsfraktion 

für Umweltschutz
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Anstatt eines dogmatischen Grenzwertes benötigen wir vielmehr ein ganzes Bündel an un-
terschiedlichen Maßnahmen, um dieses wichtige gesamtgesellschaftliche Ziel zu erreichen. 
Dabei stehen für mich folgende Fragen unbeantwortet im Raum:

WOVON LEBEN WIR?
Diese Frage sollte meiner Meinung nach an erster Stelle stehen! Klar ist, dass das im Primär- und 
Sekundärsektor der gewerblichen Wirtschaft verdiente Geld wesentliche Voraussetzung für die Pros-
perität im Tertiär- und Quartärsektor ist. Der internationale Wettbewerb in diesen beiden Ursprungs-
sektoren betrifft aber nicht mehr nur die Großunternehmen in den Ballungsräumen, sondern ange-
sichts zunehmender Vernetzung und Digitalisierung auch die kleinen und kleinsten Unternehmen im 
ländlichen Raum. Dadurch entsteht oftmals aus unternehmerischer Notwendigkeit ein plötzlicher 
handlungs- und Erweiterungsbedarf, den wir Kommunen abfangen und befriedigen müssen. Beim 
Wohnbau übrigens genauso wie beim Gewerbebau! Andernfalls droht die Abwanderung, wie ich an 
einem Beispiel aus meiner Gemeinde geschildert habe. Wie also kann eine Flächenverbrauchsober-
grenze auf jede einzelne Kommune heruntergebrochen gestaltet werden, um genau für diese Fälle 
ausreichend flexibel reagieren zu können? Ein jährlich starrer Wert wäre hier für manche Erweite-
rungsabsicht wohl der absolute Todesstoß! Das können wir uns als internationaler Wirtschaftsstand-
ort angesichts zunehmender internationaler Konkurrenz auch für Kleinstbetriebe aber definitiv nicht 
leisten, weil wir sonst auf lange Sicht Gefahr laufen, dass Wertschöpfung und Konkurrenzfähigkeit 
einbrechen werden. Das wiederum könnte sich zu einem existentiellen Problem für unsere Nachkom-
men entwickeln!

WIE SOLL UNSER LEBENSUMFELD DER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Grund und Boden sind nicht vermehrbar, dessen sind wir uns alle bewusst! Um unser Lebensumfeld 
aber zukunftsgerecht zu entwickeln, muss es zu einem Grundprinzip jeglicher gemeindlichen Entwick-
lungsplanung werden, sich gleichberechtigt sowohl um den Kulturraum als auch um den Naturraum zu 
kümmern. Dazu ist es notwendig, alle Instrumente der Raumplanung auf diesen Paradigmenwechsel 

Karlheinz Rudoph
Bürgermeister von Weiler-Simmerberg, 

Mitglied im Ausschuss für Städtebau und Umwelt des  
Deutschen Städte- und Gemeindebunds
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hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Warum entwickeln und vernetzen wir nicht aktiv 
unsere Ökoräume und garantieren damit ein Maximum an Biodiversität auch in der Zukunft? Warum 
ordnen wir nicht gleichberechtigt Siedlungs- und Naturräume ökologisch verträglich nebeneinander 
an und warum kümmern wir uns nicht ganzheitlich um unsere Gemeindegebiete? Bereits 1994 habe 
ich Beispiele dazu in Australien gesehen, wo Baugebiete ökologisch verträglich mitten in subtropische 
Regenwälder hinein gebaut wurden, mit einer minimalen Versiegelung von Oberflächen, einer natur-
nahen Regenwasserbewirtschaftung ausschließlich durch offene Gräben in bestehende Gewässerläu-
fe und natürlicher indigener Flora und Fauna im eigenen Garten der Anwesen. Unsere Natur verfügt 
über Anpassungsstrategien, die wir uns zunutze machen sollten! Natur- und Kulturflächen sollten 
nicht im Gegensatz zueinanderstehen, sondern in Ergänzung und im Einklang. Dann bräuchte es auch 
keinen starren Flächenbegrenzungswert wie vorgesehen, sondern eher ein Plus- und Minuskonto, mit 
dem Eingriffe bewertet und ausgeglichen werden können.

WIE SEHEN DIE SIEDLUNGSFLÄCHEN DER ZUKUNFT AUS?
Fakt ist, dass wir tatsächlich zu wenig sorgsam mit bestehendem und neuem Bauland umgehen! 
Nachhaltiges Bauen ist ökologisches Bauen und beginnt bereits bei den ersten Planungsüberlegun-
gen. Oft genug findet Bauen aber aus rein sequentieller Sicht statt und zwar im Wohnungsbau genau-
so wie im Gewerbebau! Wir denken viel zu wenig in Nutzungszeiträumen und an Effizienz und noch 
weniger an die Notwendigkeit von Um- und Nachnutzung und Recycling.

Beim Wohnbau sollte das klassische Einfamilienhaus zukünftig die Ausnahme darstellen, zugunsten 
von Mehrgeschoss-, Mehrgenerationen- oder Multifunktionshäusern, die sich an sich verändernde 
Lebens- und Arbeitsbedingungen anpassen können. Nur dann können der umbaute Raum und die be-
baute Fläche dauerhaft und nachhaltig genutzt werden! Welche Haustypen und Gebäudeklassen dazu 
aber erforderlich sind und auch akzeptiert werden, kann ausschließlich die gesellschaftliche Diskus-
sion und die Nachfrage beantworten, nicht aber ein starrer Flächenverbrauchsgrenzwert! Gutes Bau-
en kann nur gemeinsam mit der Bauherrschaft funktionieren und nicht per staatlichem Dekret. Das 
österreichische Bundesland Vorarlberg hat diesen Generationenprozess bereits hinter sich gebracht 
und gilt heute weltweit als Vorbild darin!

Beim Gewerbebau verhält es sich in ähnlicher Weise! Singuläre Einzelhandelsflächen im peripheren 
Randbereich von Städten und Gemeinden sollten zugunsten von größeren mehrgeschossigen Einhei-
ten mit multifunktionaler Nutzung (auch kombinierter Wohnnutzung) der Vergangenheit angehören. 
Gewerbliche (Produktions-) Flächen sollten zwingend hinsichtlich einer möglichen Mehrgeschossig-
keit bereits bei der Bauvorlage überprüft werden. Dachbegrünung und Regenwassermanagement 
sollte zu einem Muss gerade im Gewerbebau erklärt werden, um dadurch auch mikroklimatische Ver-
besserungen zu erreichen.

DANEBEN STELLEN SICH IM GESAMTKONTEXT NOCH EINE GANZE REIHE WEITERER WICHTIGER 
FRAGEN:
Wie wird Bebauung grundsätzlich zueinander und untereinander angeordnet, um effiziente Erschlie-
ßungen zu ermöglichen und damit flächensparend zu bauen? Hier spielen die tangierenden Bauge-
setzte und Vorschriften eine ganz wesentliche Rolle! Diese müssten entrümpelt, vereinfacht und auf 
das Flächensparziel ausgerichtet werden!
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Wie werden neue Siedlungsflächen an bestehende Siedlungskerne und an die bestehende Verkehrs- 
und Versorgungsinfrastruktur effizient, städtebaulich verträglich und landschaftsverträglich ange-
bunden oder wenn nicht möglich, ökologisch sinnvoll in der Landschaft eingefügt? Auch hier sollte bei 
entsprechender Flächeninanspruchnahme die Ausgleichspflicht vorgesehen werden!

Wie kann Umnutzung im Bestand gelingen, angesichts eng gefasster Baugesetzte, technischer Richt-
linien und Baunormen?

Wie sieht es mit den verwendeten Baustoffen und deren Recyclingfähigkeit aus?

Diese Überlegungen erheben bei weitem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Ich finde deshalb die 
Initiative „Kommunen for future - Wandel vor Ort gemeinsam gestalten“ genau richtig! Flächensparen 
alleine wird nicht helfen, den Spagat zwischen Entwicklungs- und Modernisierungsbedarf sowie Res-
sourcenschutz zu schaffen!

Wir brauchen dazu den gesellschaftlichen Wandel und hierzu sind alle gleichermaßen aufgerufen!

POSITIONEN
Maßnahmenbündel statt Grenzwert
Um den Flächenverbrauch einzuschränken, braucht es vielmehr als einen dogmatischen starren 
Grenzwert! Nur mit einem ganzen Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen kann dieses Ziel 
erreicht werden. Sämtliche bestehenden Gesetze, Vorschriften, technischen Regelungen und Normen 
sind dahingehend zwingend auf den Prüfstand zu stellen! Förderprogramme zur Innenentwicklung 
sind auszuweiten, steuerliche Anreize dafür sind auszubauen. Flächensparen muss zum verbindlichen 
Ziel der Landesplanung wie auch der Regional- und Kommunalplanung werden. Die gleichberechtigte 
Entwicklung sowohl des Natur- als auch des Kulturraumes muss zwingend in den Raumplanungs- 
instrumenten Eingang finden.

Zeitraumkonto statt Jahreswert
Die Entwicklung von Kommunen schreitet nicht kontinuierlich voran. Aus unternehmerischer Notwen-
digkeit entsteht oft ein plötzlicher handlungs- und Erweiterungsbedarf, den die Kommunen abfangen 
und befriedigen müssen. Der Wohnungsbau ist dadurch oft genauso betroffen. Deshalb wäre ein über 
einen Zeitraum von zehn Jahren und länger definierter Höchstwert, der sich kumulativ ansammelt, 
wesentlich sinnvoller, um genau für diese Fälle ausreichend flexibel reagieren zu können! Von dieser 
Flexibilität hängen Wertschöpfung und Konkurrenzfähigkeit entscheidend ab!

Flächenbörse statt Flächenmanager
Ähnlich dem Beispiel der Strombörse sollten die Kommunen in die Lage versetzt werden, mit ihren 
zugteilten Flächen zu handeln. Entscheidend ist, dass bayernweit der Flächenverbrauch gesenkt wird. 
Nach dem Prinzip der Subsidiarität sollten Kommunen selbst darüber entscheiden können, wie viel 
Fläche sie benötigen. Überhangkontingente sollten sie anderen Kommunen zur Verfügung stellen 
können.
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Pragmatismus statt Dogmatismus
Flächensparen muss in die Köpfe der Gesellschaft! Nachhaltiges ökologisches Bauen muss zur 
Selbstverständlichkeit werden! Wir denken viel zu wenig in Nutzungszeiträumen und an Effizienz und 
noch weniger an die Notwendigkeit von Um- und Nachnutzung sowie Recycling. Mehrgeschoss-, Mehr-
generationen- oder Multifunktionshäuser sollten im Wohnungsbau zur gängigen Bauform werden. 
Singuläre Einzelhandelsflächen im peripheren Randbereich von Städten und Gemeinden sollten zu-
gunsten von größeren mehrgeschossigen Einheiten mit multifunktionaler Nutzung, auch kombinier-
ter Wohnnutzung, der Vergangenheit angehören. Gewerbliche (Produktions-) Flächen sollten zwin-
gend hinsichtlich einer möglichen Mehrgeschossigkeit bereits bei der Bauvorlage überprüft werden.  
Dachbegrünung und Regenwassermanagement sollten zur Verbesserung des Kleinklimas zu 
einem „Muss“ erklärt werden.
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Mehrheit des Landtags, der ja die Änderung des Landesplanungs-
gesetzes noch beschließen muss, ernsthaft glauben, dass dieses 
rein plakative 5-Hektar-Ziel jemals in der Praxis zum Nutzen aller 
wirken wird? Muss etwa wieder geschehen, dass ein Beschluss 
nach wenigen Jahren von der Regierung wieder zurückgenom-
men wird, wie es nun bei den Beschlüssen zum Riedberger Horn 
und zur Anbindegebotslockerung geschehen ist, bei denen auch 
die gesamte zivilgesellschaftlich organisierte Fachwelt, auch un-
sere Akademie, a priori aufgeheult und protestiert hatte? 

RICHTWERT FÜR GEMEINDEN – AUCH EINE CHANCE
Als jahrzehntelanger Freund und Berater der Kommunen - Ge-
meindetagspräsident Uwe Brandl hat mir dies erst unlängst  
öffentlich bestätigt - möchte ich betonen, dass die Richtwert- 
Lösung eine den Kommunen sehr entgegenkommende Lösung 
wäre, wobei den einzelnen Wert pro Gemeinde durchaus die  
Regionen partnerschaftlich festlegen könnten. Wir sollten dies 
in der Praxis versuchen! Eine nicht nur von den GRÜNEN gewoll-
te gesetzlich verbindliche Obergrenze, womöglich als Ergebnis  
eines neuerlichen Volksbegehrens, wäre eine Ultima Ratio, die 
weit schwerer auf den Gemeinden lasten würde als Richtwerte. 
Will die von CSU und FW gestellte Staatsregierung es wirklich so 
weit kommen lassen und sich somit letztlich ihrem Regierungs-
auftrag entziehen, weil ja dann das Volk gesprochen hat? 

Ich werde nicht nachlassen, die Gemeinden davon zu überzeu-
gen, das nicht als Bedrohung, sondern als Chance sehen. Ich 
kann bei einem Richtwert auch kein Verbot oder gar das Aus der 
kommunalen Planungshoheit und jeglicher kommunalen Ent-
wicklungsmöglichkeit erkennen. Wenn es dem nachhaltigen Leit-
bild der Kommune entspricht, kann und wird eine Gemeinde der 
Ansiedlung eines Unternehmens weiterhin zustimmen können.  

BAYERISCHE FLÄCHENSPAROFFENSIVE – PLAKATIV
Die Bayerische Staatsregierung hat nun eine Flächenspar- 
offensive beschlossen . Ich freue mich über die richtige Richtung 
der Offensive und über die Lernfähigkeit der Staatsregierung, 
die nun auch die von mir und weiteren Mitstreitern wie Manfred 
Miosga, Andrea Gebhard oder Richard Mergner etc. vor Jahren 
heftigst kritisierte Lockerung des Anbindegebots wieder zurück-
genommen hat. 

Dennoch bin ich noch nicht zufrieden. Es fehlte leider der Mut, 
den Schritt vom landesweiten 5-Hektar-Ziel in der Koalitions- 
vereinbarung weiterzugehen, hin zur konkreten räumlichen Ziel-
festlegung pro Gemeinde - und zwar als Richtwert und nicht als 
verbindliche Zahl! 

Ein allen Gemeinderäten und Bürgern bekannter Richtwert 
könnte vorzüglich dazu dienen, ernsthafte Diskussionen über 
die wirklich notwendige Inanspruchnahme von Land zu befeu-
ern und zu überlegen, wie man innergemeindlich noch besser 
Flächen sparen kann. Dass Richtwerte politisch vermittelbar 
sind, hat die Diskussion bei der in diesem Heft dokumentierten 
Akademieveranstaltung am 26. Juni 2019 gezeigt: Die Abgeord-
neten aus allen fünf Fraktionen, auch die Vertreter der CSU und 
der Freien Wähler Jürgen Baumgärtner und Benno Zierer, haben 
sich - nach ausdrücklicher Aufforderung durch mich als Mode-
rator - mit Richtwerten pro Gemeinde in diese Sinne anfreunden 
können. 

Wenn es nur beim landesweiten 5-Hektar-Ziel bleibt, hat das 
lediglich Symbolcharakter ohne jeden praktischen Nutzen bei 
konkreten landbezogenen Entscheidungen. Das weiß jeder Fach-
mann - wie können denn die Staatsregierung und womöglich die 

VERLÄSST UNS WIEDER MAL 
DER MUT?

Holger Magel
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VERLÄSST UNS WIEDER MAL DER MUT?

Holger Magel

Aber eine reine Arbeitsplatzargumentation darf dabei nicht 
ausschlaggebend sein. Hier muss mehr „stimmen“- nämlich im  
Sinne des ganzheitlichen Leitbildes der künftigen Entwicklung 
der Gemeinde. Kommune und Bürgern muss bei einer Ja-Ent-
scheidung klar sein, ob und wie weit der Richtwert der Gemeinde 
überschritten und wie er in den nächsten Jahren ausgeglichen 
wird.

MONITORING - FAKTENWISSEN
Dazu gehört, dass es neben der planerischen ex ante Überle-
gung auch ein „erzieherisches“ Monitoring gibt. Es bleibt ja auch 
gar nichts anderes übrig, weil man dann auf Faktenbasis nach-
weisen kann, wie der Flächenverbrauch wirklich ist und wann 
Flächensparen angesagt ist. Es gibt dazu eine Vielzahl von In-
strumenten, die die Staatsregierung (anstelle der gemeinde- 
bezogenen Richtwerte oder Obergrenzen) nun laut Ministerrats-
beschluss vom Juli 2019 einführen und sogar noch ausbauen will. 
Sie sind grundsätzlich zu begrüßen, können aber meines Erach-
tens die Methode des Richtwertes pro Gemeinde nicht wirklich 
ersetzen. Wohin, in welche Richtung, will man denn nun Flächen 
sparen? Einfach so - orientierungslos?

FACHVERWALTUNG - BERATUNG
Eines muss der Staatsregierung trotz neuen Flächenspar- 
managern pro Regierung klar sei: Die die Gemeinden seit Jahren 
beratenden Fachverwaltungen müssen in der Lage sein, mitzu-
helfen, jeden Tag aufs Neue das Ziel des Flächensparens umzu-
setzen. Leider wurde unter der Stoiber’schen Spardoktrin beim 
wichtigsten Partner der ländlichen Kommunen, bei den Ämtern 
für ländliche Entwicklung, entsetzlich viel Personal abgebaut –  
obwohl man gleichzeitig von Stärkung des ländlichen Raums 
sprach. Jetzt finden die Gemeinden bei den überlasteten Ämtern 
nicht genügend Intensivberatung, die sie beispielsweise bei so 
hochkomplexen Vorhaben wie der Revitalisierung der Ortsmitten 
brauchen (Innen-, vor Außenentwicklung), weil Personal und da-
mit das Know-how fehlt. Denn Geld allein ist es nicht, es braucht 
auch die unterstützenden Institutionen. Diese müssen dringend 
ausgebaut werden, davon war im Ministerratsbeschluss aller-
dings nichts zu lesen.

ES GIBT LÄNGST GUTE BEISPIELE - UMSETZUNG
Wo diese Beratung gegeben war, zeigen sich Erfolge: Im vielfach 
preisgekrönten Kirchanschöring im Landkreis Traunstein etwa, 
agieren Gemeinde und externe Partner, wie vor allem das Amt 
für Ländliche Entwicklung Oberbayern, nach dem Prinzip der  
Gemeinwohlökonomie und sorgen durch diverse Angebote im 
Ort für ein lebenswertes Umfeld für Senioren. In der Gemeinde 
Weyarn im Landkreis Miesbach wurde eine neue Ortsmitte ge-
staltet, die Wohnräume für Eigentum und Miete bietet. In einer 

Art Tauschbörse geben Senioren ihre ihnen zu groß gewordenen 
Häuser auf und ziehen in eine Wohnung im Ortsinnern, junge Fa-
milien ziehen dann in deren Einfamilienhäuser ein. In der Inter- 
kommunalen Allianz Oberes Werntal (Landkreise Schwein-
furt und Bad Kissingen) wollen zehn Gemeinden mit 46 Dörfern  
Flächen sparen und bereits ausgewiesene Baulandflächen rück-
widmen (insgesamt über 40 Hektar) und trotzdem die wirtschaft-
liche Entwicklung voranbringen, um den Menschen eine ökono-
mische Perspektive zu bieten. Das soll über die Unterstützung 
der heimischen Wirtschaft und die Neuansiedlung von Unter-
nehmen in gemeindeübergreifenden Gewerbestandorten an den  
Autobahnen A70 und A71 laufen. Auch die Hofheimer Allianz 
(Landkreis haßberge) ist ein überzeugendes Beispiel, wie Ge-
meinden unter ständiger Beratung durch Fachbehörden neue 
Wege der Nachhaltigkeit einschlagen und erfolgreich werden.

FAZIT
Man kann versuchen, ohne Richtwerte pro Gemeinde auszukom-
men, aber dann müsste es bayernweit lauter Kirchanschörings, 
Hofheims, Weyarns, Arnsteins und Werntal-Gemeinden geben, 
die allesamt bestens beraten wurden und sich unter intensiver 
Bürgerbeteiligung mit Leitbildern und nachhaltigen Entwick-
lungskonzepten auf den Weg gemacht haben. Aber Hand aufs 
Herz: haben wir sie überall? 

Und noch eines: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die  
eben aufgeführten Pioniergemeinden sonderlich gegen konkrete 
Richtwerte gewehrt hätten… Im Gegenteil: sie wären wunderba-
rer Kompass und Bestätigung zugleich für Gemeinde und Bürger 
auf ihrem Weg in eine nachhaltige unsere natürlichen Ressour-
cen schonende Zukunft gewesen.

Prof. EoE Dr.-Ing. Holger Magel 
Ehrenpräsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum  
Emeritus of Exxcellence der TU München

 Der	 Text	 ist	 eine	 Aktualisierung	 und	 Erweiterung	 des	 Inter-
views,	das	der	Autor	mit	Chefredakteur	Ralph	Schweinfurth,	Baye-
rische	Staatszeitung,	unter	Bezug	auf	die	Akademieveranstaltung	
vom	 26.6.2019,	 insbesondere	 die	 abschließende	 Diskussion	 mit	
Landespolitikern,	geführt	hat	und	das	in	der	BSZ	vom	19.7.2019	mit	
dem	Titel	„Unternehmen	sollen	aufs	Land	gehen“	erschienen	ist.
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VERLÄSST UNS WIEDER MAL DER MUT?

Holger Magel

• Ein Leerstandsmanagement zur Erfassung leerstehender 
Gebäude oder unbebauter Grundstücke im Innenbereich 
von Dörfern oder Städten soll flächendeckend eingeführt 
werden.

• Die tatsächliche Versiegelung von Grund und Boden soll 
erfasst werden, da Flächenverbrauch durch Asphaltierung 
anders ins Gewicht fällt als etwa durch Randstreifen und 
Böschungen bei Straßen, sowie Sport- oder Golfplätze.

• Flächensparmanager sollen an den Regierungen ein-
gesetzt werden, die koordinierend und beratend tätig 
werden.

• Regionalkonferenzen und regelmäßige Veranstaltungen 
sollen Entscheidungsträger und eine breite Öffentlich-
keit zum Thema Flächensparen sensibilisieren. Hier 
werden auch Sammlungen und Veröffentlichungen von 
Best-Practice-Beispielen eine wichtige Rolle spielen.

• Bauplanungsrecht:  
Hier ergreift Bayern die Initiative, um über den Bundesge-
setzgeber Gebäudeaufstockungen und Nachverdichtun-
gen zu erleichtern. 
Ebenso soll bei der Stellplatzpflicht platzsparenden 
Lösungen wie Tiefgaragen oder Parkhäusern der Vorzug 
gegeben werden. 
Darüber hinaus soll ein vereinfachtes Abstandsflächen-
recht in der Bauordnung zu höherem und dichterem 
Bauen führen.

• Bayern macht zudem die Lockerungen beim Anbinde- 
gebot wieder rückgängig. Mit den Lockerungen des 
Anbindegebots 2018 sollte die Ansiedlung von Gewerbe-
betrieben erleichtert werden. Ob weitere Änderungen am 
Anbindegebot erforderlich sind, bleibt einer Evaluierung 
vorbehalten.

Die Staatsregierung setzt den im Koalitionsvertrag vereinbar-
ten Weg zur Reduzierung des Flächenverbrauchs in Bayern 
mit einer umfassenden Flächensparoffensive um. Die Ein-
führung eines Richtwerts für den landesweiten Flächenver-
brauch wird mit einem Bündel an Maßnahmen flankiert. Statt 
Bevormundung kommunaler Entscheidungsträger durch 
starre Flächengrenzen auf Gemeindeebene setzt die Staats-
regierung auf gemeinschaftliche Lösungen und Überzeugung 
statt Verbote. Insgesamt wird ein sachgerechter Ausgleich 
zwischen der erforderlichen Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme einerseits und wichtigen weiteren Anliegen wie 
der Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsverhältnis-
se oder der Schaffung bezahlbaren Wohnraums erreicht. Das 
Paket ist der Einstieg in einen andauernden Prozess zur nach-
haltigen Reduzierung des Flächenverbrauchs.

Kernpunkte sind:

• Die Bayerische Staatsregierung ändert das Bayerische 
Landesplanungsgesetz (BayLplG) und dessen Grundsät-
zekatalog mit dem Ziel, einen wesentlichen Beitrag zum 
Flächensparen zu leisten. Dazu wird eine Ziel- und Richt-
größe von fünf Hektar pro Tag für die erstmalige  
planerische Inanspruchnahme von Freiflächen im Außen-
bereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke eingeführt. 
Das Fünf-Hektar-Ziel soll schrittweise bis spätestens 
2030 erreicht werden.

• Über das benötigte Maß hinaus sollen keine Flächen mehr 
verbraucht werden. Hierzu sollen Gemeinden künftig den 
Bedarf neuer Baugebiete nach einheitlichen Kriterien 
darlegen und die entstehenden Folgekosten darstellen 
müssen.

• Dabei soll das Landesentwicklungsprogramm (LEP) im 
Hinblick auf das Flächensparen künftig eng ausgelegt 
werden.

DIE FLÄCHENSPAROFFENSIVE DER BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG 
Bayerische Staatskanzlei, Pressemitteilung Nr. 153 vom 16 Juli 2019

Anhang
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ZUR VERANSTALTUNG
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IMPRESSIONEN ZUR VERANSTALTUNG

ZU DEN URSACHEN DER (EXZESSIVEN) FLÄCHENINAN-
SPRUCHNAHME GEHÖREN:

•	 Vorherrschen des ökonomischen Wachstumsmodells, aber 
auch veränderte Lebensmodelle und Wohnformen

•	 Flächen sind „unterbewertet“
•	 Defizite	bei	der	Innenentwicklung
•	 Interkommunale Konkurrenz
•	 Kopplung	der	Gemeindefinanzen	an	Einwohner	und	Arbeits-

plätzen
•	 Defizite	in	der	Umsetzung	von	Vorgaben	lt.	Landesplanung,	

BauGB

BAUSTEINE EINER STRATEGIE ZUR VERRINGERUNG DES 
FLÄCHENVERBRAUCHS:

•	 Orientierung an landesplanerischen Prinzipien und struktur-
politischen Zielsetzungen

•	 Schärfung	des	rechtlichen	Instrumentariums	zum	effizien-
ten Umgang mit Fläche

•	 Verbesserung der Instrumente der Innenentwicklung
•	 Zuweisung von unverbindlichen Richtwerten / verbindlichen 

Obergrenzen; Kontinuierliches Abschmelzen der Kontingen-
te

•	 Reform der kommunalen Finanzausstattung 
•	 Überarbeitung des LEP und Schärfung des Instrumentari-

ums

Eine Konkretisierung der landesweiten „Richtgröße 5 Hektar“, 
also das Herunterbrechen bis zu Gemeindeebene, ist nötig, um 
Transparenz und Bewusstseinsbildung zu schaffen. Jede Ge-
meinde sollte wissen, was das für sie konkret bedeutet.

GRUNDSÄTZE FÜR EIN FLÄCHENMANAGEMENT:

•	 Landverbrauch stets steuernd in der hand behalten
•	 Die landesweite Richtgröße nach gewichteten Faktoren auf-

teilen (auf Gemeinden wie auch auf staatliche Maßnahmen)
•	 Den Spardruck gleichmäßig auf alle Gemeindegrößen  

verteilen
•	 Zur einfachen Handhabung – an die Systematik ‚ 

des kommunalen Finanzausgleichs anknüpfen
•	 Aufsparen und Zusammenlegen möglich machen
•	 Entsiegelungen erhöhen die Richtgröße
•	 Ausnahmen in Härtefälle zulassen

Prof. Dr. Manfred Miosga 
Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum

Josef Göppel, MdB a.D 
Vorsitzender des Deutschen Verbands für Landschaftspflege, 
Ordentliches Mitglied ALR
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IMPRESSIONEN ZUR VERANSTALTUNG

Die heutige Flächenneuinanspruchnahme in Bayern beträgt 9,8 ha 
pro Tag. Das 5-Hektar-Ziel würde eine Reduktion um ca. 50 %  
bedeuten. Welcher Anteil soll dabei für die Gemeinden gelten 
und welcher Anteil für die Bundes-, Landes- und regionale Ebe-
nen?	Hier	gibt	es	verschiedene	Variablen,	die	einfließen	können.

Beispiele aus den Nachbarländern:

„Landwirtschaftliche	Vorbehaltsflächen	in	Tirol“	  Verbot der 
Ausweisung von Siedlungserweiterungsgebieten und Bauland-
widmung

„Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetznovellen in Vorarl- 
berg“  Widmung	von	Grundstücken	als	Bauflächen	nur	mehr	
sieben Jahre gültig

„Raumentwicklungspolitik Schweiz“  z.B. Überarbeitung der 
kantonalen Richtpläne, damit Bauzonen nur noch dem Bedarf 
für die nächsten 15 Jahre entsprechen

Gertrude Penn-Bressel 
ehem. Fachgebietsleiterin für Nachhaltige Raumentwicklung im 
Umweltbundesamt

Prof. Dr. Hubert Job 
ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung,  
Leitung der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern
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IMPRESSIONEN ZUR VERANSTALTUNG

Reduktion des Flächenverbrauchs – Stärkung der „sozialen,  
ökonomischen und ökologischen Flächengebrauchsqualität“

In jeder Region sollen an der Oberen Landesplanungsbehörde 
ein Flächensparmanager installiert werden, der koordinierend 
und beratend tätig ist. Zudem sind neben den Regionalkonfe-
renzen auch andere regelmäßige Veranstaltungen vorgesehen, 
um Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit zu sensi-
bilisieren.

Eine Flächenverbrauchsobergrenze wäre durchaus mit Art. 28 
II GG vereinbar.

Claudia Bosse 
Präsidiumsmitglied ALR (für Prof. Dr. Sören Schöbel, Mitglied des 
Wissenschaftlichen Kuratoriums ALR) eingesprungen

MRin Christine Herrgott 
Referatsleiterin Raumordnung und Fachplanung, Bayerisches 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und  
Energie

Dr. Jana Bovet 
Stellv. Leiterin des Departments Umwelt- und Planungsrecht, 
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, Leipzig
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Zitate aus dem Bericht von Ralph Schweinfurth über die Veranstaltung in der Bayerischen Staatszeitung vom 28.06.2019:
„Die	flexible	Lösung	ohne	feste	Obergrenze	war	auch	Konsens	bei	der	Veranstaltung“...“Für	eine	feste	Obergrenze	für	die	Kommunen	plä-
dierte	lediglich	Ludwighartmann,	Fraktionsvorsitzender	der	Landtags-Grünen.	‚Wenn	wir	keine	strikte	Grenze	einführen,	entwickeln	die	
Kommunen	keine	Ideen	zum	Flächensparen“,	meinte	er‘	„

PODIUMSDISKUSSION 

MODERATION: 
Prof. EoE Dr.-Ing. Holger Magel, Ehrenpräsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum

TEILNEHMER:
• Jürgen Baumgärtner, MdL, Vorsitzender des Arbeitskreises für Wohnen,  

Bau und Verkehr der CSU-Landtagsfraktion
• Ludwig Hartmann, MdL, Fraktionsvorsitzender der Grünen
• Annette Karl, MdL, Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für Landesentwicklung
• Alexander Muthmann, MdL, Stv. Fraktionsvorsitzender FDP,  

Mitglied des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport
• Karlheinz Rudolph, Bürgermeister Weiler-Simmerberg, Mitglied im Ausschuss  

für Städtebau und Umwelt des DstGB
• Benno Zierer, MdL, Sprecher der FW-Landtagsfraktion für Umweltschutz
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IMPRESSIONEN ZUR VERANSTALTUNG

„Lediglich	Einwohnerzahl	und	Finanzkraft	einer	Kommune	zu	nehmen,	sei	zu	wenig,	war	der	einhellige	Tenor	bei	der	Diskussionsrunde,	 
die	Akademie-Ehrenpräsident	Holger	Magel	wie	immer	gewohnt	launig	moderierte“

„Insgesamt	steuerten	die	Experten	viel	Know-how	bei,	das	jetzt	von	Ministerialrätin	Christine	Herrgott	an	Wirtschaftsminister	 
Hubert	Aiwanger	herangetragen	werden	kann.	Dieser	kann	dann	im	Rahmen	des	von	ihm	propagierten	offenen	Prozesses,	die	besten	
Vorschläge	in	ein	für	alle	bayerischen	Kommunen	taugliches	Gesamtkonzept	zum	Flächensparen	integrieren“
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Die Bayerische Akademie Ländlicher Raum ist ein gemeinnüt-
ziger Verein, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1988 für die 
Belange des ländlichen Raums einsetzt.

Vereinsaufgaben sind die Förderung von Untersuchungen, 
Zweckforschungen, Erkenntnissen und Informationen über den 
ländlichen Raum mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeitsgrundla-
gen in den ländlichen Gebieten zu verbessern.

Mehr auf  
www.akademie-bayern.de

http://www.akademie-bayern.de


Der anhaltend hohe Flächenverbrauch - gemeint ist die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Wohnen, Gewerbe und Infra-
struktur - beschäftigt Politik und Öffentlichkeit. Immer mehr Bürger sind über die sichtbaren Veränderungen der Orts- und Land-
schaftsbilder in Sorge. Das Ziel, die Flächenneuinanspruchnahme in Bayern deutlich zu reduzieren und möglichst auf 5 Hektar 
pro Tag zu begrenzen, hat Eingang in den Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freie Wähler gefunden. Die Bayerische Akademie 
Ländlicher Raum beteiligt sich an der Diskussion und entwickelt, auch in Kooperation mit weiteren Fachverbänden und Akademien, 
eigene Vorschläge für ein Flächenmanagement. In einer Veranstaltung haben wir diese Ansätze präsentiert und zur Diskussion 
gestellt. Die vorliegende Publikation bietet nun Gelegenheit zur Nachlese.
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